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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und für Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben.
Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN

Auftragsnummer 239-25-E11 

Maßnahme

Auftragsbezeichnung Neubeschaffung Außenanzeiger Variobahn  

Auftragsbeschreibung Beschafft werden sollen Außenanzeiger für die Variobahn gemäß Vergabeunterlagen.  

VERFAHREN

Auftraggeber Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

Weitere Auftraggeber

Auftraggebertyp

Liefer-/Ausführungsort 68305  Mannheim

Leistungsart Lieferleistung 

Vergabeart Offenes Verfahren (EU)  (Sektorenverordnung) 

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe Nein 

Art der losweisen Vergabe

Höchstzahl der Lose pro Angebot

Zuschlagskriterium Niedrigster Preis 

Optionale Positionen werden in den Angebotspreis eingerechnet.

Klassifizierungen Code Bezeichnung

34990000-3 Ausrüstung für Kontrolle, Sicherheit, Signalisierung und Beleuchtung

ANGEBOTE

Mehrere Hauptangebote
zugelassen

Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig 

Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen 

Nachlass Ja 

Skonto zugelassen Nein 

Skonto Zahlungsziel   Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen 

URL für elektronische Angebote http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off 

Zulässige Signaturen Textform nach §126b BGB 

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Bestellung 

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation Nein 

Besondere Dringlichkeit Nein 

BEKANNTMACHUNG

Vorinformation

Bekanntmachung 10.10.2025 

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Angebotsfrist 10.11.2025 09:00:00 
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Frist Bieterfragen 31.10.2025 09:00 

Eröffnungstermin 

Bindefrist 10.12.2025 

Versand Vorabinformation 28.11.2025 

AUFTRAGSDAUER

Beginn 15.12.2025 

Ende 30.04.2032 

Anmerkungen Die Lieferung (gem. Kapitel 2.1) hat spätestens 9 Monate nach Bestelleingang beim AN zu erfolgen.
Der Abruf erfolgt durch den AG.  

ELEKTRONISCHE TEILNAHME
Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
    http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, können Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

Anschließend können Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens über die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschließend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen müssen bis spätestens 31.10.2025 09:00 Uhr eingegangen sein.
Für später eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.
Bieterfragen müssen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprüft werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail über das Vorliegen von Antworten
im Bieterassistenten. Sie müssen daher alle Antworten im Assistenten prüfen und dort zur Kenntnis nehmen.
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Verfahrensbrief 

 
1  Übersicht 

1.1 Ziel Verfahrensbrief 
 
Mit diesem Verfahrensbrief möchte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH („rnv“ oder 
„Auftraggeber“) den Ablauf des Verfahrens über die Beschaffung  Neubeschaffung 
Außenanzeiger Variobahn] beschreiben. 
 

1.2 Verfahrensablauf  
 offenes Verfahren 
 nicht offenes Verfahren 
 Verhandlungsverfahren 
 Wettbewerblicher Dialog 
 öffentliche Ausschreibung 

 
1.3 Zeitplan 

 
Der vorläufige Terminplan für das weitere Vergabeverfahren sieht wie folgt aus: 
 

Termin Verfahrensschritt 

31.10.2025 – 09.00 Uhr Frist für die Stellung von Bieterfragen 

10.11.2025– 09.00 Uhr Angebotsfrist 

10.12.2025 Voraussichtliche Zuschlagserteilung 

28.11.2025 Zuschlags- und Bindefrist 

 
Die rnv behält sich Terminänderungen ausdrücklich vor. Der Zeitplan ist nur indikativ. 
 
 

1.4 Anwendbares Recht  
 
Das Vergabeverfahren wird als Offenes Verfahren nach der Sektorenverordnung 
(SektVO) und dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) durchgeführt. 
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2  Verfahrensbedingungen  

 2.1 Kommunikation im Vergabeverfahren 

Die Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt über die Vergabeplattform Deutsche 
eVergabe (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off). Jeder Bieter ist 
verpflichtet, sich über die Vergabeplattform Deutsche eVergabe 
(https://www.deutscheevergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off) regelmäßig und 
selbstständig über zur Verfügung gestellte, geänderte oder zusätzliche Dokumente und 
Beantwortungen von Bieterfragen zu informieren. 
 
Angebote sind ausschließlich in Textform mithilfe elektronischer Mittel nach § 126 b BGB 
über die Vergabeplattform der rnv unter Deutsche eVergabe 
(https://www.deutscheevergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off ) einzureichen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Angeboten ausschließlich über die dafür 
vorgesehenen Funktionen auf der Vergabeplattform erfolgen muss. Eine Übermittlung 
mittels Bieternachricht führt zum Ausschluss. 
 
Änderungen an den vorformulierten Texten der Vergabeunterlagen sind unzulässig und 
können zum Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren führen. Etwaige Änderungen an 
den Eintragungen des Bieters müssen zweifelsfrei und dokumentenecht sein. 
 
 

2.2 Vertraulichkeit 

2.2.1 Verwendung der Vergabeunterlagen 

Die Vergabeunterlagen der rnv dürfen nur zur Erstellung des Angebots und zur Erfüllung des 
evtl. folgenden Auftrags verwendet werden und sind vertraulich zu behandeln. Jede 
Verwendung für andere Zwecke, jede Veröffentlichung (auch auszugsweise) oder Weitergabe 
an Dritte ist ohne die ausdrückliche Zustimmung der rnv untersagt. 

2.2.2 Verschwiegenheit 

Jeder Bieter hat - auch nach Beendigung des Vergabeverfahrens - über die ihm dabei bekannt 
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu auch die mit der 
Sache befassten Mitarbeiter zu verpflichten. 

 

2.3 Angebote 

 2.3.1. Hinweispflicht der Bewerber und Fragefrist 

Enthalten die Bekanntmachung oder die vom Aufraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen 
Unklarheiten, Widersprüche oder verstoßen diese nach Auffassung des Bewerbers gegen 
geltendes Recht, so hat der Bewerber die rnv unverzüglich schriftlich darauf hinzuweisen.  

Fragen zu der Bekanntmachung und den übersandten Unterlagen sind unverzüglich, 
spätestens aber bis zum 

31.10.2025 – 09.00 Uhr] 

über die Vergabeplattform (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off) 
zu stellen. 
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Die Beantwortung von Fragen der Bieter und sonstige verfahrensrelevante Informationen 
erfolgen grundsätzlich über die Vergabeplattform Deutsche eVergabe (https://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off). 

Die Bieter sind aufgefordert, keine Informationen bei anderen Vertretern der rnv, deren 
Mitarbeitern oder Mitarbeitern von Drittfirmen oder Beratern einzuholen. Ein Verstoß gegen 
dieses Gebot kann zum Ausschluss des Bieters führen. 

 

2.3.2 Form und Frist Einreichung Angebote 

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen. Sie sind in Textform mithilfe 
elektronischer Mittel nach § 126 b BGB über die Vergabeplattform der rnv unter 
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off  bis zum 

10.11.2025 – 09.00 Uhr] 

einzureichen. 

Verspätet eingegangene Angebote werden nicht berücksichtigt. Das Recht zur Nachforderung 
bei unvollständigen Angeboten bleibt davon unberührt. 

 

2.3.3 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkung 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer 
unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden grundsätzlich vom Verfahren 
ausgeschlossen. 

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte 
darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit 
Unternehmen verbunden ist. 

Der Geheimwettbewerb ist in jeder Phase des Vergabeverfahrens zu gewährleisten. Der 
Auftraggeber weist darauf hin, dass Mehrfachbeteiligungen am Vergabeverfahren zur 
Verletzung des Geheimwettbewerbs und damit zum Angebotsausschluss führen können. 

Der Auftraggeber weist ferner darauf hin, dass die Bildung von Bietergemeinschaften nach 
§ 1 GWB zu verbotenen Einschränkungen oder Verfälschungen des Wettbewerbs führen kann. 

 

 2.3.4 Bietergemeinschaften (Änderungen in der Zusammensetzung) 

Im Falle der Angebotsabgabe durch eine Bietergemeinschaft muss jedes 
Bietergemeinschaftsmitglied eine unterschriebene Bietergemeinschaftserklärung mit dem 
Angebot einreichen (Formblatt B.I.1.). Eine Veränderung der Zusammensetzung der 
Bietergemeinschaft ist grundsätzlich unzulässig. 
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 2.3.5 Unterauftragnehmer/Eignungsleihe 

Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitäten eines anderen Unternehmens 
(Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen 
dieses anderen Unternehmens benennen und angeben, wofür er die Kapazitäten des anderen 
Unternehmens in Anspruch nehmen will. Das andere Unternehmen, auf dessen Eignung sich 
der Bieter bezieht, muss seine Eignung in dem Umfang nachweisen, in dem eine Eignungsleihe 
stattfindet. Das bedeutet, dass im Fall der Eignungsleihe in Bezug auf die Technische und 
berufliche Leistungsfähigkeit auch Referenzen des anderen Unternehmens anzugeben sind.  

Außerdem muss der Bieter durch Vorlage einer Verpflichtungserklärung dieses Unternehmens 
nachweisen, dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung 
gestellt werden (Formblatt B.IX.1). 

Im Rahmen der Eignungsprüfung wird der Auftraggeber prüfen, ob das Unternehmen, dessen 
Kapazitäten der Bieter für die Erfüllung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, 
die entsprechenden Kriterien erfüllt und ob Ausschlussgründe, insbesondere zwingende 
Ausschlussgründe nach § 123 GWB oder fakultative Ausschlussgründe nach § 124 GWB, 
vorliegen. Hierfür muss der Bieter durch das Unternehmen Formblatt B.IV.1 ausfüllen lassen 
und mit dem Angebot einreichen. Sofern ein zwingender Ausschlussgrund nach § 123 GWB 
bei dem vom Bieter benannten Unternehmen vorliegt oder das Unternehmen das 
entsprechende Eignungskriterium, für das es benannt wurde, nicht erfüllt, wird der 
Auftraggeber dem Bieter gemäß § 47 Abs. 2 SektVO vorschreiben, das Unternehmen zu 
ersetzen. Sofern ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vorliegt, wird der 
Auftraggeber nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob der Bieter das Unternehmen 
ersetzen muss. Für die Aufforderung zur Ersetzung eines benannten Unternehmens wird die 
rnv den Bietern eine Frist setzen. 

Im Übrigen ist der Austausch eines einmal benannten anderen Unternehmens zu einem 
späteren Zeitpunkt grundsätzlich unzulässig. 

Nachunternehmer, die der Bieter für die Auftragsausführung einsetzen will, deren Kapazitäten 
er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, müssen in diesem 
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden. 

2.3.6 Inhalt der Angebote 

Von den Bietern sind mit dem Angebot alle geforderten Unterlagen und Nachweise 
einzureichen. Soweit den Bietern Formblätter zur Erstellung der Angebote zur Verfügung 
gestellt wurden, sind diese Formblätter für die Erstellung des Angebotes zu verwenden. 

2.3.7  Eröffnungstermin der Angebote 

Zum Eröffnungstermin der Angebote sind Bieter oder deren Bevollmächtigte nicht zugelassen. 

 2.3.8  Nebenangebote 

Nebenangebote sind nicht zugelassen]. 

 2.3.9 Prüfung auf Vorliegen von Ausschlussgründen 

Nach Eingang der Angebote erfolgt eine Prüfung auf Vorliegen von Ausschlussgründen. Ein 
zwingender Ausschluss des Bieters erfolgt bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 123 
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GWB. Davon kann gegebenenfalls unter den in § 123 Abs. 4 S. 2, Abs. 5, § 125, § 126 GWB 
geregelten Voraussetzungen abgesehen werden. 

Des Weiteren kann ein Ausschluss erfolgen, bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 
124 GWB, nach § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG), nach § 98c Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG), nach § 19 Mindestlohngesetz (MiLoG) und nach § 21 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG). Davon kann nach pflichtgemäßem 
Ermessen und gegebenenfalls unter den in §§ 125 und 126 GWB geregelten Voraussetzungen 
abgesehen werden. 

 

2.3.10 Prüfung auf Erlaubnis zur Berufsausübung und Leistungsfähigkeit 

Es erfolgt die Prüfung der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, der wirtschaftlichen 
und finanziellen Leistungsfähigkeit und der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit des 
Bieters gemessen an der zu vergebenden Leistung anhand der vom Bieter eingereichten 
Angaben, Erklärungen und Nachweise. 

 

2.3.11 Prüfung und Wertung der Angebote 

• Formale Prüfung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote zunächst anhand 
der in den Vergabeunterlagen genannten Anforderungen in formaler Hinsicht überprüfen. 
Soweit sich daraus ergibt, dass bei einem Angebot Unterlagen fehlen oder unvollständig 
sind, wird der Auftraggeber im Rahmen des § 51 SektVO den betroffenen Bieter auffordern, 
Unterlagen nachzureichen oder zu vervollständigen.  
 

• Angemessenheitsprüfung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote 
rechnerisch, technisch und wirtschaftlich prüfen. Hierzu wird der Auftraggeber die von den 
Bietern angegebenen Preise auf deren Angemessenheit überprüfen. Soweit sich daraus 
ergibt, dass ein Angebot unangemessen hoch bzw. unangemessen niedrig erscheint, wird 
der Auftraggeber den Bieter auffordern, die angebotenen Preise gemäß § 54 SektVO 
aufzuklären.  

 
 

• Wertung anhand der Zuschlagskriterien: Die weitere Wertung der Angebote erfolgt auf der 
Grundlage des folgenden Wertungskriteriums: 

100% Preis 

Der Zuschlag erfolgt gemäß § 52 Abs. 1 SektVO auf das wirtschaftliche Angebot gemäß der 
oben genannten Zuschlagskriterien. 

2.3.12 Anfordern zusätzlicher Unterlagen 

Der Auftraggeber behält sich vor, von den Bietern zusätzliche Unterlagen zur Aufklärung, 
Verifizierung und Validierung der eingereichten Angaben, Erklärungen und Nachweise 
anzufordern. 

Auf Verlangen ist eine Urkalkulation in einem verschlossenen/versiegelten Umschlag mit 
Angabe der Projektnummer und Projektbezeichnung dem Auftraggeber zu überreichen. 
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 2.3.13 Zuschlag 

Die nicht erfolgreichen Bieter werden über die Zuschlagsabsicht gemäß § 134 GWB informiert 
werden.  

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 10.12.2025]. Bis zu diesem Termin sind die Bieter an 
ihre finalen Angebote gebunden. 

 2.3.14 Kosten für die Teilnahme am Verfahren 

Für Erstellung der Angebotsunterlagen und die Teilnahme an diesem Verfahren werden Kosten 
nicht erstattet und Entschädigungen nicht gewährt. 

 

3 Rügepflicht und Nachprüfung 

 3.1 Zulässigkeit Nachprüfungsantrag 

Die Zulässigkeit von Nachprüfungsanträgen richtet sich nach § 160 GWB. Nach § 160 Abs. 3 
GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit 

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einrei-
chen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer 
Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt 
unberührt, 

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-über 
dem Auftraggeber gerügt werden, 

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind. 

Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 
Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt. 

 

 3.2 Vergabekammer 

Der Bieter kann sich zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße an die, in der 
Auftragsbekanntmachung genannte, Stelle wenden. 

 

 3.3 Rechtsgrundlagen 

Für die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u.a. die folgenden Regelungen des GWB:  

§ 134 Informations- und Wartepflicht  
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(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden 
sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über 
die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bieter, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt 
wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist.  

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und 
Bieter kommt es nicht an. Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit 
gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer Aufträge können 
öffentliche Auftraggeber beschließen, bestimmte Informationen über die Zuschlagserteilung 
oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die Offenlegung den 
Gesetzesvollzug behindert, dem öffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs- oder 
Sicherheitsinteressen, zuwiderläuft, berechtigte geschäftliche Interessen von Unternehmen 
schädigt oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen könnte. 

§ 135 Unwirksamkeit 

(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche 
Auftraggeber 

1. gegen § 134 verstoßen hat oder 

2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. 

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht 
später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung 
der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn 

1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu-lässig ist, 

2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und 

3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab 
dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde. 

Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des 
öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der 
Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer 
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Informationen zum Vergabeverfahren 

Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die 
Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen. 

§ 160 Einleitung, Antrag 

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. 

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag 
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht. 

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen 
des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist 
von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden, 

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind. 

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 3.4 Weiterleitung von Vergabeunterlagen 

Der Auftraggeber ist im Falle eines Nachprüfungsantrags verpflichtet, die Vergabeakten, die 
auch die abgegebenen Teilnahmeanträge und Angebote enthalten, an die Vergabekammer 
weiterzuleiten. Gemäß § 165 GWB haben die Verfahrensbeteiligten unter Umständen An-
spruch auf Akteneinsicht und können sich gegebenenfalls Ausfertigungen, Auszüge oder 
Abschriften erteilen lassen. Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, 
soweit dies aus wichtigen Gründen, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von 
Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen geboten ist. Es ist daher im Interesse des 
Bewerbers oder Bieters, bereits mit der Abgabe des Teilnahmeantrags oder Angebotes eine 
entsprechende Kennzeichnung der Stellen vorzunehmen, die Fabrikations-, Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse enthalten. 
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Vorbemerkungen 
 

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), im Folgenden auch als Auftraggeber (AG) bezeichnet, 

beabsichtigt in Straßenbahnen der Typen Variobahn RNV6(Z) und RNV8(Z) neue LED-

Außenanzeiger für die Front, die Seiten und das Heck zu beschaffen. 

 
1. Allgemeines 
 
 

1.1. Normative Verweisungen 
 

Allgemein sind die in den Vertragsbedingungen genannten Verpflichtungen des 

Auftragnehmers (AN) zur Einhaltung relevanter Gesetze, Verordnungen, Normen und 

Vorschriften sowie der anerkannten Regeln der Technik für alle in dem Leistungsverzeichnis 

beschriebenen Funktionen und Komponenten einzuhalten. 

Wenn bei normativen Verweisungen im Leistungsverzeichnis konkrete Fassungen / Ausgaben 

der Normen, Verordnungen, DIN-Vorschriften, Richtlinien etc. angegeben werden, handelt es 

sich bei den Verweisungen nicht um statische, sondern dynamische Verweisungen. 

Maßgebend ist jeweils die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung durch den AN gültige 

Fassung der Normen, Verordnungen, DIN-Vorschriften, Richtlinien etc. 

 

1.2. Projektsprache 
 

Die Vertragssprache ist Deutsch. Unterlagen müssen in deutscher Sprache zur Verfügung 

gestellt werden. Eine schriftliche und mündliche Kommunikation auf Deutsch ist zu 

gewährleisten.  
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2. Leistungsanforderung an die LED-Außenanzeiger 
 

Nachfolgend sind die genauen Vorgaben an die zu beschaffenden LED-Außenanzeiger für 

die Variobahn-Fahrzeuge RNV6(Z) und RNV8(Z) der rnv beschrieben. 

 

2.1. Leistungsumfang 
 

Es erfolgt eine Aufteilung des Leistungsumfangs in eine Erstbestellung und mehrere 

Optionsbestellungen. Für die Erstbestellung sind durch den AN LED-Außenanzeiger in 

folgenden Stückzahlen bereitzustellen: 

 

• 15 Frontanzeigen 

• 1 Frontanzeige für Testumgebungen, z. B. Programmierungszwecke 

• 30 Seitenanzeigen 

• 10 Heckanzeigen 

 

Optionsbestellungen und Lieferungen müssen innerhalb von sechs Jahren nach 

Auftragsvergabe zu jedem Zeitpunkt möglich sein. Eine Abnahmeverpflichtung durch die rnv 

für Optionsbestellungen ist daraus nicht abzuleiten. Dabei sind Bestellungen zu Losgrößen 

von 3 - 10 Stück je Anzeige möglich. Der Leistungsumfang wird für jede einzelne 

Optionsbestellung durch den AG an den AN übermittelt. Optionsbestellungen können seitens 

der rnv beliebig oft zu beliebigen Zeitpunkten innerhalb der genannten sechs Jahre gezogen 

werden. Es können in Summe für alle Optionsbestellungen Höchstmengen bis zu: 

 

• 150 Frontanzeigen 

• 300 Seitenanzeigen 

• 50 Heckanzeigen 

 

bestellt werden. 

 

Bestandteile sind jeweils mindestens die Außenanzeige inkl. aller zum Einbau und 

vollständigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a. Anschlusskabel, Schnittstelle zum 

Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil und passende, fahrzeugspezifische Halterung). Die 

Lieferung hat spätestens 9 Monate nach Bestelleingang beim AN zu erfolgen. 

Der AN verpflichtet sich eine Ersatzteilversorgung und einen Reparaturservice über 

mindestens 15 Jahre sicherzustellen. 
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Weitere Bestandteile sowie eine detaillierte Beschreibung sind in den folgenden Kapiteln zu 

finden. 

 

2.2. Probeeinbau der LED-Außenanzeiger 
 

Der AN erklärt sich bereit, gemeinsam mit dem AG jeweils ein RNV6-, RNV6(Z)-, RNV8- und 

RNV8(Z)-Fahrzeug der rnv an einem durch den AG zu bestimmenden Betriebshof der rnv 

umzubauen. Die benötigten Materialien und Werkzeuge sind durch den AN zu stellen. Zur 

Begutachtung der derzeitigen Situation am Fahrzeug kann der AN vor Angebotsabgabe einen 

Vor-Ort-Termin wahrnehmen. Die Fahrzeuge werden für den Zeitraum des Umbaus vom AG 

zur Verfügung gestellt. Vom AN ist eine detaillierte Umbau-Anleitung für alle Variobahn-

Fahrzeugtypen zu erstellen und nach Abschluss des Probeumbaus dem AG vorzulegen. 

Sollten seitens des AG Änderungswünsche zu der Anleitung bestehen, sind diese vom AN 

nach Klärung technischer Einwände zu übernehmen. Der Probeumbau umfasst u.a. folgende 

Punkte: 

• Demontage der bisher verbauten Außenanzeigen 

• Montage der neuen LED-Außenanzeigen:  

o Außenanzeigen inkl. Gehäuse 

o Ggf. notwendige, fahrzeugspezifische Halterungen und Adapter 

o Ggf. Anpassung der Fensterausschnitte (Achtung: Verkleidungsteile des 

Fahrzeuges dürfen nicht verändert werden. Glasscheibe darf beispielsweise 

foliert werden.) 

• Verlegung von Anschlussleitungen im Fahrzeug: 

o Gegebenenfalls sind mechanische Arbeiten am Wagenkasten (z. B. Bohren, 

Kleben etc.) erforderlich 

o Die Verlegung der Kabel- und Signalleitungen muss gegen Wasser, Licht, 

Vibrationen etc. geschützt, in z. B. Kabelkanälen oder Wellrohren, erfolgen. Die 

gängigen Normen für Straßenbahnfahrzeuge, u.a. DIN EN 50343 

(Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Regeln für die Installation von elektrischen 

Leitungen) und DIN EN 45545 (Bahnanwendungen - Brandschutz in 

Schienenfahrzeugen) sind zu erfüllen. 

• Vollständige Inbetriebnahme der Außenanzeiger: 

o Test der zugehörigen Herstellersoftware 

o Test der vom AG vorgegebenen Datenversorgung (VDV300 bzw. VDV 301) 

o Testen und Dokumentation mindestens aller im Leistungsverzeichnis 

genannten Funktionen 

• Übergabe der vollständigen Unterlagen 
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• Vollständige Erstunterweisung des AG 

• Schulung (für bis zu 8 Teilnehmer) aller Softwarebestandteile im Rahmen einer Online-

Besprechung und der Möglichkeit, diese von rnv für interne Schulungszwecke 

aufzuzeichnen. Die Schulung ist in deutscher Sprache durchzuführen.  

• Abnahme durch den AG 

Alle Spezialwerkzeuge, die für den Einbau und Wartung der neu eingebauten LED-

Außenanzeiger benötigt werden, sind vom AN ohne zusätzlichen Kostenpunkt in sechsfacher 

Ausführung zur Verfügung zu stellen. 

Sämtliche Arbeiten sind vom AN vor deren Durchführung mit dem AG abzustimmen. 

 

2.3. Anforderungen an die LED-Außenanzeiger 
 
Die LED-Außenanzeigen müssen mit 24 V DC betrieben werden können und sich beim 

Aufrüsten des vorderen Fahrstands oder Heckfahrstands von Stellung „0“ auf „1“ automatisch 

einschalten und beim Abrüsten auf Stellung „0“ nach einer definierbaren Nachlaufzeit 

ausschalten. 

 

Die LED-Außenanzeiger müssen mit dem Fahrzeug sowohl über den IBIS-Wagenbus (VDV 

300) als auch über IBIS-IP (VDV 301) kommunizieren können. Dazu dürfen die LED-

Außenanzeiger bei Auslieferung keine Unterschiede in der Hardware aufweisen. 

Im ersten Schritt der Auslieferung soll die Kommunikation der LED-Außenanzeiger auf Basis 

des IBIS-Wagenbus (VDV 300) durch den AN in Betrieb genommen werden. 

Nachgelagert ist auf Wunsch des AG ein Upgrade auf IBIS-IP (VDV 301) durchzuführen. 

Grundlage der Kommunikation zwischen dem Bordrechner des Fahrzeugs und den LED-

Außenanzeigern ist der IBIS-IP-Dienst „CustomerInformationService“ in der Version 2.3 

(siehe VDV-Schrift 301-2-3 von 12/2020). Beim erstmaligen Upgrade auf IBIS-IP ist der AN 

verpflichtet, eine Inbetriebnahme vor Ort gemeinsam mit dem AG durchzuführen und dabei 

sämtliche zum vollständigen Betrieb notwendigen Systeme anzupassen. Ab dem Zeitpunkt 

der Einführung von IBIS-IP sind alle Anzeigen mit der dazugehörigen, aktuellen 

Softwareversion zu liefern. Softwareupgrades für alle bis dahin gelieferten LED-

Außenanzeiger sowie für den Betrieb mit IBIS-IP notwendigen Systeme sind auf Wunsch vom 

AG durchzuführen. 

 

Es sind folgende Parameter für die Anzeigen zu erfüllen. Die genauen Maße sind seitens des 

AN an allen Fahrzeugtypen zu messen: 

- Minimale Auflösung in Pixel / Anzahl der LEDs: Zeilen- und Spaltenanzahl. Eine 

gleiche Zeilenanzahl wird seitens des AG bevorzugt. 
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o Front: 24 x 160 px 

o Seite: 19 x 160 px 

o Heck: 19 x 28 px 

- Anzahl an Anzeigen je Fahrzeugtyp: 

o RNV6:  3x Seite, 1x Front, 1x Heck 

o RNV6Z: 2x Seite, 2x Front 

o RNV8:  5x Seite, 1x Front, 1x Heck 

o RNV8Z:  6x Seite, 2x Front 

- Sichtfeldgröße in mm (Länge x Höhe); (Hinweis: ungleich Gehäuseabmessungen) 

o Front: 1440 x 270 

o Seite:  1440 x 200 

o Heck: 300 x 210 (derzeit); 340 x 260 (maximal) 

- Maximale Abmessungen des Gehäuses in mm (Länge x Höhe x Tiefe) 

o Front: 1520 x 320 x 100 (zuzüglich Halterung) 

o Seite:  1480 x 255 x 40 

o Heck: 500 x 345 x 110 (zuzüglich Halterung) 

- Hinweis: Die Abmessungen des Gehäuses und des Sichtfeldes können kleiner 

ausfallen, sofern die Fensterauschnitte im Fahrzeug nahezu vollständig verdeckt und 

ausgefüllt werden. Eine Abstimmung mit dem AG zur endgültigen Festlegung der 

Maße ist erforderlich. 

- LED-Farbe: Bernstein/Amber. 

- Eine differenzierte Darstellung von Liniennummer und Fahrziel ist zu versorgen. Der 

LED-Frontzielanzeiger soll jedoch durchgängig sein, sodass die Option besteht, das 

Fahrziel über die komplette Breite darzustellen. 

- Automatische Helligkeitsregelung: Eine dynamische Anpassung an die 

Umgebungshelligkeit soll vorgesehen sein. 

- Eine Adressierung der Fahrzielanzeigen soll ohne zusätzliche Software direkt an der 

Außenanzeige möglich sein oder automatisch erfolgen (klartexttauglich). 

- Die Programmierung neuer Anzeigetexte soll nicht vom Bordrechner aus durch das 

Fahr- oder Werkstattpersonal möglich sein. 

 

2.4. Anforderungen an die Software 
 

- Der Außenzeiger soll neben der Betriebssoftware des AN mit Hilfe einer vom AG 

veränderbaren Datenbank versorgt werden können. Die Grundeinstellungen der 

Betriebssoftware werden vom AG definiert. 
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- Der AN hat hierfür eine Editor-Software bereitzustellen, die dem AG die Möglichkeit 

gibt, unternehmensspezifische Versorgungen vorzunehmen (Liniensonderzeichen, 

Linienersatzliste (siehe Anhang: “LinieSonderzeichenRNV“)). Die Editor-Software ist 

in digitaler Form und in deutscher Sprache zu liefern. Die Lauffähigkeit der Software 

ist mindestens unter Microsoft Windows 10 und Windows 11 mit aktuellem 

Featurerelease sicherzustellen. Alternativ kann auch ein webbasierter Editor 

angeboten werden. 

- In der Editor-Software sollen die Zeichen aus der Liste (“LinieSonderzeichenRNV“) bei 

Übergabe an den AN bereits vorkonfiguriert sein. 

- Die Editor-Software muss für mindestens 4 Installationen freigegeben sein.  

- Die Programmierung bzw. das Updaten der Außenanzeiger soll bevorzugt mittels einer 

gängigen Schnittstelle (z.B. USB, Ethernet) durchführbar sein. 

- Optional kann zusätzlich eine kabellose Programmierung (z.B. WLAN, LTE) der 

Fahrzielanzeigen angeboten werden 

- Alle Anzeigen sind vorkonfiguriert auf rnv-Datenstand (Liniensonderzeichen, 

Linienersatzliste) zu liefern. 

 
2.5. Einbauorte und Abmessung 
 
Es besteht für den AG die Möglichkeit vor Angebotsabgabe einen Vor-Ort-Termin zur 

Begutachtung der Einbauorte und der genauen Abmessungen wahrzunehmen. Grundsätzlich 

sind die genauen Maße seitens des AN an allen Fahrzeugtypen zu messen. Für jeden 

Fahrzeugtyp sind vom AN Zeichnungen zu erstellen und an den AG zu übergeben. 

 
2.6. Diagnose und Wartung 
 
Die einwandfreie Funktion der LED-Außenanzeiger muss überprüft werden können. Zu 

diesem Zweck müssen die LED-Außenanzeiger in regelmäßigen Abständen einen Selbsttest 

durchführen und ihren Zustand anzeigen. 

Des Weiteren soll keine spezielle Wartung der LED-Außenanzeigern erforderlich sein. 

 

2.7. Dokumentation 
 
Eine Dokumentation inklusive einer Umbau-Anleitung (siehe Kapitel 2.2), einer Funktions- und 

Schnittstellenbeschreibung, einer Diagnoseanleitung und einer Bedienungsanleitung für das 

Gesamtsystem (LED-Außenanzeige, zugehörige Software, etc.) sind vom AN anzufertigen. 

Die Übergabe der Dokumente hat in digitaler Form und in deutscher Sprache zu erfolgen. 

Bestandteil der Übergabe müssen außer der Dokumentation auch die zugehörigen 
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Softwarepakete sein. Es sind vom AN Zeichnungen und Stücklisten zu den Komponenten zu 

erstellen und dem AG zu übergeben. 

 

2.8. Normen und Vorschriften 
 
Grundlage der vorzunehmenden Arbeiten sind die gültigen Rahmenempfehlungen des VDV, 

EU-Rahmenrichtlinien sowie der derzeitige Stand der allgemein anerkannten Regeln der 

Technik. Sie sind Grundlage für die rechtsgeschäftliche Abnahme der Fahrzeuge beim AG. 

Der AN ist allein für die Beachtung und Einhaltung der relevanten Vorgaben/Vorschriften 

verantwortlich. 

Einzuhalten sind unter anderem in ihrer zur Vertragsunterzeichnungen aktuellen Fassung: 

• Richtlinien der EU 

• Normen DIN, EN, ISO, VDE 

• Regeln der Berufsgenossenschaft (VBG) 

• Unfallverhütungsvorschriften 

• VDV-Schriften 

• Verordnungen BOStrab und ESBO 

Diese werden durch betriebstypische Anforderungen ergänzt. 

Ferner sind die unten gelisteten Punkten vom Hersteller einzuhalten und schriftlich zu 

bestätigen: 

 

• DIN EN 50155:2022-06: Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Elektronische 

Betriebsmittel 

• DIN EN 50121-3-2:2017-11: Bahnanwendungen – Elektromagnetische 

Verträglichkeit - Teil 3-2: Bahnfahrzeuge - Geräte 

• DIN EN 50343:2014-09: Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Regeln für die Installation 

von elektrischen Leitungen 

• DIN EN 45545-1:2013-08: Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen 

- Teil 1: Allgemeine Regeln 

• DIN EN 45545-2:2023-12: Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen 

- Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten 

o Materialien sind nach Gefährdungsstufe HL2 herzustellen  

• DIN EN 61373:2011-04: Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - 

Prüfungen für Schwingen und Schocken, Kategorie 1 Klasse A 

• VDV 300 -  Integriertes Bordinformationssystem (IBIS) 
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• VDV 301 - Internetprotokoll basiertes integriertes Bordinformationssystem IBIS-IP 

(inkl. aller zugehörigen Teilschriften der VDV 301) 

 

2.9. Lieferung 
 
Ein Lieferplan ist mit dem AG abzustimmen. Die Lieferung findet an eine beliebig vom AG zu 

definierende Adresse im Verkehrsgebiet des AG statt. Alle Teile sind staub- und 

witterungsgeschützt zu liefern. 
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Ausschnitt CurrentDisplayContent mit IBIS-IP 

Supported Attribute VDV-
Version  

Mapped data Licence 

(not 
implemented) 

Remark 

DisplayContentRef 2.0, 2.3 

 

Table DestinationTextContent 

Attribute DTCLoc: 

1 : Driver_Display 

2: Front 

3: Side 

4 : t.b.d. 

5 : Interior 

 One entry for each 
display location. 

LineInformation 2.0, 2.3 

 

 
  

Destination 2.0, 2.3 
 

  

ViaPoint −   Not supported 

AdditionalInformation −   Not supported 

AdditionalInformation1 −   Not supported 

AdditionalInformation2 −   Not supported 

AdditionalInformation3 −   Not supported 

AdditionalInformation4 −   Not supported 
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Supported Attribute VDV-
Version  

Mapped data Licence 

(not 
implemented) 

Remark 

AdditionalInformation5 −   Not supported 

AdditionalInformation6 −   Not supported 

AdditionalInformation7 −   Not supported 

AdditionalInformation8 −   Not supported 

AdditionalInformation9 −   Not supported 

RunNumber 2.3   RunNumber is not 
supported in case of 
Connection 
information and will be 
set to 0  

DisplayPolicyGroup Priority 2.0, 2.3   Set to 1 for regular 
destination texts. 

Set to 2  for departure 
countdown texts. 

PeriodDuration 2.0, 2.3   Not supported 
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Supported Attribute VDV-
Version  

Mapped data Licence 

(not 
implemented) 

Remark 

Duration 2.0, 2.3 Equals to DestTextVisibilityPeriod 
from System parameters table in 
case of regular text. 

 

Equals to DepCountVisibilityPeriod in 
case of departure countdown text. 

 

DestTextVisibilityPeriod and 
DepCountVisibilityPeriod are part of 
the System parameters table. 

 

 Duration in seconds 
during which the 
destination text 
(regular or departure 
countdown text) is 
visible 
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Definition der Linie-Sonderzeichen und Graphikzeichen

DS 001a ZZ = 99 Sonderzeichen

ZZ Anzeige ASCII Erklärung

00 xx Liniennummer aus DS 001

01 M x M in der Hunderter-Stelle und Zehner-Stelle Leerfeld

02 6
A 157 6 in der Hunderter-Stelle und  A (hochgestellt)

03 162 Schulsysmbol (Hänsel & Gretel)

04 E E in der Mitte (ohne Nummer)

05 X X in der Mitte (ohne Nummer)

06 Mxx M in der Hunderter-Stelle

07 Nxx N in der Hunderter-Stelle

16 158 Handball

17 159 Rollstuhl

18 160 Flieger / Flughafen

19 632A Linie 632A

20 N x N in der Hunderter-Stelle und Zehner-Stelle Leerfeld

21 155 Parkplatzverkehr

22 keine Nummer Liniennummer bleibt leer

23 keine Nummer
Bei Zielanzeigern mit integrierten Linienanzeiger --> 

Darstellung über gesamt Breite

24 43/46

25 153 Werkstattfahrt

26 152 Fussball

32 151 Verkehrsunternehmen

36 M1 Symbol M1

37 M2 Symbol M2

38 M3 Symbol M3

39 M4 Symbol M4

40 M5 Symbol M5

41 172 Bundesgartenschau

42 154 Weihnachtsbaum

43 161 Bergbahn

44 163 Eishockey

45 156 Sektgläser

46 A A in der Mitte (ohne Nummer)

47 B B in der Mitte (ohne Nummer)

48 C C in der Mitte (ohne Nummer)

49 F F in der Mitte (ohne Nummer)

50 SEV 164 Schienenersatzverkehr

51 4A 157 4 in der Hunderter-Stelle und  A

52 5
A 157 5 in der Hunderter-Stelle und  A

54 LNr.+E Zehner+Einer+E

55 LNr.+A Zehner+Einer+A

56 LNr.+X Zehner+Einer+X

57 LNr.+E Einer+E

58 LNr.+A Einer+A

59 LNr.+X Einer+X

60 BS Bundesgartenschau Spinelli

61 BL Bundesgartenschau Luisenpark
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Rahmenvereinbarung über Lieferung von LED-Außenanzeiger für Variobahnen 

 

Vertragsparteien 

Auftraggeber 

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

Möhlstraße 27  

68165 Mannheim 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 239-25-E11 

 

 

Auftragnehmer 

_____ 

_____ 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: _____ 

 

 Teil A Allgemeine Regelungen 

1 Gegenstand 

Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung sind folgende Leistungen: 

Beschaffung von LED-Außenanzeiger für Straßenbahnen der Typen Variobahn RNV6(Z) und RNV8(Z) 
für die Front, die Seiten und das Heck. 

 Vgl. Anlage Nr. 1  

2 Bestandteile der Rahmenvereinbarung 

Es gelten als Vertragsbestandteile: 

2.1 dieser Vertragstext einschließlich der Begriffsbestimmungen und den folgenden Anlagen 
in der hier aufgeführten Rangfolge: 

Anlagen zur EVB-IT Rahmenvereinbarung 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum / 
Version 

Anzahl Seiten 

1 2 3 4 

1   Leistungsverzeichnis 
LED-Außenanzeiger für 

Variobahnen 

 25.08.2025  9 

2 Definition der Linie-
Sonderzeichen und 

Graphikzeichen 

25.08.2025 1 
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Anlagen zur EVB-IT Rahmenvereinbarung 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum / 
Version 

Anzahl Seiten 

1 2 3 4 

3 Preisblatt   

 

Diese Rangfolge gilt auch im Rahmen der Einzelaufträge. 

2.2 für die jeweiligen Einzelaufträge, je nach Leistungsart, die folgenden EVB-IT AGB: 

  EVB-IT Kauf-AGB Kauf von Hardware 

  EVB-IT Instandhaltungs-AGB Instandhaltung von Hardware 

  EVB-IT Überlassung Typ A-AGB Dauerhafte Überlassung von 
Standardsoftware (Kauf) 

  EVB-IT Überlassung Typ B-AGB Zeitweise Überlassung von Standardsoftware 

  EVB-IT Pflege S-AGB Pflege von Standardsoftware 

  EVB-IT System-AGB Erstellung von Gesamtsystemen, ggf. 
einschließlich Systemservice 

  EVB-IT Systemlieferungs-AGB Lieferung von Systemen, ggf. einschließlich 
Systemservice 

  EVB-IT Erstellungs-AGB Erstellung bzw. Anpassung von Software 

  EVB-IT Service-AGB Systemserviceleistungen 

  EVB-IT Cloud-AGB Cloudleistungen 

  EVB-IT Dienstleistungs-AGB Dienstleistungen 

  

Die einbezogenen EVB-IT AGB gelten in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden 
Fassung. 

  

 sowie nachrangig folgende weitere Regelungen des Auftraggebers (z. B. zusätzliche oder 
besondere Vertragsbedingungen), namentlich _____ . Details ergeben sich aus Anlage Nr. _____ 

sowie nachrangig zu Nummern 2.1 und 2.2 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung 
von Leistungen (VOL/B) in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 
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Die oben genannten EVB-IT AGB (zusammen oder einzeln auch die EVB-IT AGB genannt) stehen 
unter http://www.cio.bund.de und die VOL/B unter http://www.bmwk.de zur Einsichtnahme bereit. 

Die Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* sowie auftragnehmerseitiger AGB für 
Art und Umfang der Cloudleistungen erfolgt nur nach Maßgabe der jeweiligen Regelungen im Besonderen 
Teil (Teil B) dieser Rahmen­vereinbarung. Dies gilt unabhängig davon, ob und in welcher Rangfolge 
solche Bedingungen als Anlage in der Tabelle aus Nummer 2.1 aufgelistet werden. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten 
Dokumenten des Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer dem Angebot beigefügten 
Dokumenten Regelungen in den EVB-IT AGB, dieser Rahmenvereinbarung oder Einzelaufträgen 
widersprechen, sind sie ausgeschlossen. 

Weitere Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht ausdrücklich 
durch den Auftraggeber zugelassen wurden. 

 

 

 

3 Einzelaufträge 

Der Auftragnehmer ist aufgrund eines erklärten Einzelauftrages zu den dort beauftragten Lieferungen 
und/oder Leistungen verpflichtet, wenn diese nach der Rahmenvereinbarung vorgesehen sind. 

Einzelaufträge beziehen die Regelungen der Rahmenvereinbarung ein.  

3.1 Abrufe und Bestätigung 

3.1.1 Der Einzelauftrag erfolgt 

 mit dem/den Einzelauftragsmuster(n) aus Anlage Nr. _____. 

 mittels elektronischem Bestellsystem gemäß Anlage Nr. _____ und gemäß den dort aufgeführten 
Bestimmungen. 

 mit dem Bestellformular aus dem ERP-System des Auftraggebers bzw. des jeweiligen 
Bedarfsträgers. 

 wie nachfolgend beschrieben: _____ 

 

 Die Erteilung des Einzelauftrages erfolgt 

 nach Abstimmung der folgenden Punkte: _____ (z.B. Termine, konkretisierter 
Leistungsumfang). 

 nach Durchführung des Verfahrens und zu den Bestimmungen gemäß Anlage Nr. 1 
„Leistungsverzeichnis LED-Außenanzeiger für Variobahnen“. 

3.1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Einzelaufträge aus dieser Rahmenvereinbarung 
unverzüglich, spätestens jedoch binnen 

 einer Woche 

  Kalendertagen 

wie folgt zu bestätigen: 

 wie in Anlage Nr. _____ vorgesehen 

 in folgendem Internetportal (z. B. Lieferantenportal des Auftragnehmers) wie dort 
vorgesehen: _____ 

 in Textform an: Auftragsbestaetigungen@rnv-online.de 
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Hinweis: Vor der Bestätigung ist, soweit vereinbart, durch den Auftragnehmer zu prüfen, ob durch den 
Einzelauftrag Höchstvolumina überschritten werden! Siehe auch Abschnitt "Höchstvolumen" [im 
Standard Nummer 9]. 

 

 

4 Geschätztes Auftragsvolumen 

Das geschätzte Auftragsvolumen, d. h. der geschätzte Auftragswert (Schätzwert) oder die geschätzte 
Auftragsmenge (Schätzmenge) 

 ergibt sich aus: _____ [z.B. Anlage oder Bekanntmachung] 

 ergibt sich aus Anlage Nr. 3 „Preisblatt“. 

 beträgt _____ Euro (netto). 

 beträgt _____ [z. B. Personentage oder Lizenzen]. 

 ergibt sich aus den Regelungen zu den verschiedenen Leistungsarten (siehe Teil B dieser 
Rahmenvereinbarung) 

 

Geltung des geschätzten Auftragsvolumens in Relation zur Laufzeit 

 Das geschätzte Auftragsvolumen gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl. 
Verlängerungsoptionen und automatischen Verlängerungen. 

 Das geschätzte Auftragsvolumen gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne 
Verlängerungsoptionen und ohne deren automatische Verlängerung. 

 Es erhöht sich durch die Ausübung von Verlängerungsoptionen für die Rahmenvereinbarung 
bzw. durch deren automatische Verlängerung 

 anteilig. 

 wie folgt: _____. 

 

5 Abnahmeverpflichtung/Mindestabnahme 

Es besteht keine Verpflichtung zum Abruf von Leistungen aus der Rahmenvereinbarung durch 
Auftraggeber oder Bezugsberechtigte, es sei denn, es ist in dieser Nummer etwas anderes vereinbart. 
Weder die Angabe geschätzter Auftragsvolumina noch die von Höchstvolumina führt zu einer 
Abnahmeverpflichtung. 

 Die Mindestabnahme ergibt sich aus Anlage Nr. 3 „Preisblatt“. 

 Die Mindestabnahme beträgt _____ Euro (netto). 

 Die Mindestabnahme ergibt sich aus den Regelungen zu den verschiedenen Leistungsarten (siehe 
Teil B dieser Rahmenvereinbarung).  

Geltung der Mindestabnahme in Relation zur Laufzeit 

 Die Mindestabnahme gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl. 
Verlängerungsoptionen und automatischen Verlängerungen. 

 Die Mindestabnahme gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne 
Verlängerungsoptionen und ohne deren automatische Verlängerung. 

 Die Mindestabnahme erhöht sich durch die Ausübung von Verlängerungsoptionen für die 
Rahmenvereinbarung bzw. durch deren automatische Verlängerung 
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 anteilig. 

 gemäß Anlage Nr. _____. 

 Die Mindestabnahme gilt pro Jahr der Laufzeit der Rahmenvereinbarung, kumuliert über die 
Gesamtlaufzeit. 

6 Höchstvolumen 

Das Höchstvolumen, d. h. der Höchstwert oder die Höchstmenge 

 ergibt sich aus _____ [z. B. Bekanntmachung] 

 ergibt sich aus Anlage Nr. 3 „Preisblatt“. 

 beträgt _____ Euro (netto) (Höchstwert). 

  

Geltung des Höchstvolumens in Relation zur Laufzeit 

 Das Höchstvolumen gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl. 
Verlängerungsoptionen und automatischen Verlängerungen. 

 Das Höchstvolumen gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne 
Verlängerungsoptionen und ohne deren automatische Verlängerung. 

 Es erhöht sich durch die Ausübung von Verlängerungsoptionen für die Rahmenvereinbarung 
bzw. durch deren automatische Verlängerung 

 anteilig. 

 gemäß Anlage Nr. _____ 

  

6.1 Mitteilungspflicht des Auftragnehmers 

 Würde durch einen Einzelauftrag eine Höchstmenge bzw. der Höchstwert der 
Rahmenvereinbarung überschritten, wird der Auftragnehmer den Bezugsberechtigten und den 
Auftraggeber darauf hinweisen und den Einzelauftrag nicht ohne Freigabe des Auftraggebers 
und/oder des Bezugsberechtigten annehmen/bestätigen. 

 Die Mitteilung erfolgt zusätzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an 
folgende Adresse: _____ 

6.2 Folgen des Erreichens von Höchstvolumina 

Bei Erreichen oder Überschreiten des Höchstvolumens ist der Auftragnehmer nicht mehr zur Erfüllung 
künftiger Einzelaufträge verpflichtet. 

 

Unabhängig davon 

 

 hat der Auftraggeber das Recht, diese Rahmenvereinbarung fristlos oder mit einer von ihm 
bestimmten Frist 

 von maximal 3 Monaten 

 von maximal _____ Monaten 

zu kündigen. 

Sieht die Rahmenvereinbarung mehrere Höchstvolumina vor und sind nicht alle Höchstvolumina 
ausgeschöpft, hat der Auftraggeber das Recht, die Kündigung auf die Teile der 
Rahmenvereinbarung zu beschränken, für die die Höchstvolumina ausgeschöpft sind. 
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 endet die Rahmenvereinbarung, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

Sind mehrere Höchstvolumina vereinbart, gilt dies erst, wenn alle Höchstvolumina ausgeschöpft 
sind. Sieht die Rahmenvereinbarung mehrere Höchstvolumina vor und sind nicht alle 
Höchstvolumina ausgeschöpft, hat der Auftraggeber das Recht, die Teile der 
Rahmenvereinbarung fristlos oder mit einer von ihm bestimmten Frist 

 von maximal 3 Monaten 

 von maximal _____ Monaten 

zu kündigen, für die die Höchstvolumina ausgeschöpft sind. 

 

7 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers im Rahmen von Lieferungen 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im Einzelauftrag genannten Produkte zu liefern. Die Lieferung 
erfolgt an den Sitz des Bezugsberechtigten, soweit im Einzelauftrag oder in Anlage Nr. 1 
„Leistungsverzeichnis LED-Außenanzeiger für Variobahnen“ nicht anders vereinbart. 

Die Lieferung erfolgt in handelsüblicher, den Erfordernissen des Liefergegenstandes und der Versandart 
angemessener Verpackung und wird nicht gesondert vergütet. 

 Die Lieferung von Hardware und anderen Gegenständen erfolgt gemäß Anlage Nr. 1 
„Leistungsverzeichnis LED-Außenanzeiger für Variobahnen“ 

 Die Lieferung von Software* erfolgt 

 durch Download  

 wie folgt gemäß Anlage 1 „Leistungsverzeichnis LED-Außenanzeiger für Variobahnen“ 

 Die Lieferung muss spätestens 9 Monate nach Erteilung des Einzelauftrags, in der in Anlage Nr. 1 
„Leistungsverzeichnis LED-Außenanzeiger für Variobahnen“ vereinbarten Form zu den 
Geschäftszeiten des Bezugsberechtigten erfolgen, soweit nichts anderes im Einzelauftrag 
vereinbart ist, wobei eine kürzere Frist einvernehmlich zu vereinbaren ist. 

 Der Bezugsberechtigte ist rechtzeitig, mindestens aber _____ Arbeitstage vor Lieferung, unter 
Angabe der Uhrzeit von der geplanten Lieferung zu benachrichtigen. 

 Erkennt der Auftragnehmer, dass er eine Lieferfrist nicht einhalten kann, so hat er dem 
Bezugsberechtigten die Gründe für die Verzögerung unverzüglich in Textform mitzuteilen. Etwaige 
Ansprüche des Bezugsberechtigten aus der nicht fristgemäßen Lieferung bleiben unberührt. 

 Allen Lieferungen sind Lieferscheine beizufügen, die die Bestellnummer, das Bestelldatum sowie 
die Artikel­nummer so ausweisen, dass eine Zuordnung der gelieferten Produkte 
unmissverständlich möglich ist. 

 Teillieferungen sind ausgeschlossen, soweit im Einzelauftrag oder in Anlage Nr. _____ nicht 
anders vereinbart. 

 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Normen und Vorschriften gemäß Anlage Nr. 1 
„Leistungsverzeichnis LED-Außenanzeiger für Variobahnen Punkt 2.8“ einzuhalten. 

Der Auftragnehmer übernimmt jeweils gemäß den gesetzlichen Vorgaben ohne gesonderte Vergütung 
die Entsorgung bzw. das Recycling der Verpackungen und auf Wunsch des Auftraggebers, auch der 
gelieferten Hardware oder Teilen hiervon nach deren jeweiligem Nutzungsende, soweit nachfolgend 
nichts anderes vereinbart ist. 

 Die Entsorgung bzw. das Recycling der Verpackungen erfolgt gemäß Anlage Nr. _____ [z.B. 
Vergütung für die Entsorgung und weitere Regelungen] 

 Die Entsorgung bzw. das Recycling der Hardware erfolgt gemäß Anlage Nr. _____ [z.B. Vergütung 
für die Entsorgung und weitere Regelungen] 
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Unabhängig davon hat die Entsorgung bzw. das Recycling jeweils fachgerecht zu erfolgen. Die 
Entsorgung durch den Auftragnehmer hat so zu erfolgen, dass gespeicherte Daten weder lesbar noch 
rekonstruierbar sind. Der Auftraggeber ist berechtigt, vor der Abholung zur Entsorgung Teile der 
Hardware zu entfernen. 

  

 

 

8 Berichtswesen (Reporting) 

 Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn 

 100 % des geschätzten Auftragsvolumens 

 100 % des Höchstvolumens 

 75 % des geschätzten Auftragsvolumens 

 75 % des Höchstvolumens 

 _____ % des geschätzten Auftragsvolumens 

 _____ % des Höchstvolumens 

erreicht sind. Dies gilt auch dann, wenn nur einzelne der angegeben Volumina erreicht sind. 
Maßgeblich dabei ist der tatsächlich erbrachte Leistungsstand und die sich daraus ergebende 
Vergütung, soweit nicht nachstehend anders vereinbart: _____. 

  Diese Mitteilung erfolgt zusätzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an 
folgende Adresse: _____ 

 

 Soweit Höchstvolumina zu 75 % erreicht sind und sich abzeichnet, dass die Einzelaufträge aus der 
Rahmenvereinbarung kumuliert dazu führen werden, dass vor dem Ende der Laufzeit der 
Rahmenvereinbarung Höchstvolumina ausgeschöpft sein werden, wird der Auftragnehmer dies 
dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch dann, wenn nur einzelne Höchstvolumina 
ausgeschöpft sind. 

 Diese Mitteilung erfolgt zusätzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an 
folgende Adresse: _____  

 Art und Umfang der besonderen Mitteilungspflichten des Auftragnehmers zum Ausschöpfungsgrad 
ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

 

9 Vergütung der Leistungen 

9.1 Grundsätzliches 

Die Vergütung der Leistungen des Auftragnehmers ergibt sich aus Anlage Nr. 3 „Preisblatt“. Etwas 
anderes gilt nur, soweit ausnahmsweise eine Preisanpassung [im Standard gemäß Nummer 
14] vereinbart ist und/oder soweit nach dieser Rahmenvereinbarung für Einzelaufträge Miniwettbewerbe 
durchzuführen sind und hierfür der Preis Zuschlagskriterium ist. 

Materialkosten, Reisekosten und Nebenkosten* sind in den Preisen enthalten, soweit nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart ist. Reisezeiten werden nicht vergütet, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist. 

Die angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich zu zahlender Umsatzsteuer in 
gesetzlicher Höhe, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 
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9.2 Vergütung nach Aufwand 

Soweit in Anlage Nr. _____ (Preisblatt) eine Vergütung nach Aufwand vorgesehen und im Teil B dieser 
Rahmenvereinbarung nichts anderes vereinbart ist, gilt Folgendes 

9.2.1 Zeiten der Leistungserbringung bei Vergütung nach Aufwand 

 Die Leistungen des Auftragnehmers werden in den Zeiten von 8:00 bis 17:00 Uhr an Arbeitstagen 
(Montag bis Freitag, außer an gesetzlichen Feiertagen am vereinbarten Ort oder, soweit kein Ort 
vereinbart ist, beim Bezugsberechtigten) erbracht. 

 Die Leistungen des Auftragnehmers werden auch zu folgenden Zeiten gemäß Anlage 
Nr. _____ erbracht. 

9.2.2 Reisekosten, Nebenkosten*, Materialkosten und Reisezeiten 

Abweichend von den Regelungen im Abschnitt "Grundsätzliches" werden 

 Reisekosten vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

 Nebenkosten* vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

 Materialkosten vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

 Reisezeiten zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

 Reisezeiten vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

9.3 Fälligkeit und Zahlungsfristen 

Die Vergütung wird nach der Leistungserbringung fällig und ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang 
einer prüffähigen Rechnung zu zahlen, soweit nachfolgend oder im Teil B dieser Rahmenvereinbarung 
nichts anderes vereinbart ist. 

  

Die Prüffähigkeit einer Rechnung setzt bei einer Vergütung nach Aufwand voraus, dass der 
Auftragnehmer mit der Rechnung von ihm unterschriebene Leistungsnachweise über die Leistungen 
und die weiteren geltend gemachten Kosten gemäß dem Muster aus Anlage Nr. _____ vorlegt. 

 Abweichend hiervon sind die Leistungsnachweise elektronisch einzureichen, wobei das Format aus 
Anlage Nr. _____ einzuhalten ist. 

 Abweichend hiervon sind die Leistungsnachweise in folgender Form einzureichen: _____. 

Soweit vorstehend keine Form eines Leistungsnachweises vereinbart ist, gilt das Muster 1 zu den EVB-
IT Dienstleistungs-AGB. 

  

Die Vergütung für als Dauerschuldverhältnis zu erbringende Leistungen (z. B. Pflegeleistungen) ist 
abweichend davon wie folgt fällig: 

 monatlich bis zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats. 

 quartalsweise bis zum 15. des zweiten Monats des laufenden Quartals. 

 jährlich bis zum _____ des laufenden Jahres. 

 gemäß Anlage Nr. _____. 

 _____ 

  

Abweichend gilt:  

 Die Vergütungen sind nicht 30 Tage, sondern _____ Tage nach Fälligkeit und Zugang einer 
prüffähigen und zutreffenden Rechnung zu zahlen. 
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 Fälligkeit und Zahlungsfristen ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

 _____ 

10 Preisanpassungen 

Die vereinbarte Vergütung gilt für die Laufzeit der Rahmenvereinbarung und alle Einzelaufträge, jeweils 
einschließlich etwaiger Verlängerungen. Eine Erhöhung der Vergütung für Produkte und/oder 
Leistungen ist ausgeschlossen, sofern nicht nachfolgend ausnahmsweise Abweichendes vereinbart ist. 

10.1 Preisanpassungsklausel mit Index 

  Die nachfolgende Regelung gilt 

 für alle Produkte und Leistungen 

 für alle Produkte gemäß Preisblatt, Ziffer 1 „LED-Außenanzeiger“. 

 Hat sich der vom Statistischen Bundesamt amtlich festgestellte  

 Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen DL-IT (2015 = 100) für folgende 
Leistungsbestandteile: _____ 

 Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen DL-IT-01 Software und Softwarelizenzen (2015 = 
100) für folgende Leistungsbestandteile: _____ 

 Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen DL-IT-02 IT-Beratung und Support (2015 = 100) 
für folgende Leistungsbestandteile: _____ 

 Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen DL-IT-03 Softwareentwicklung und 
Programmierung (2015 = 100) für folgende Leistungsbestandteile: _____ 

 Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen DL-IT-04 IT-Management (2015 = 100) für 
folgende Leistungsbestandteile: _____ 

 Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen DL-IT-05 Datenverarbeitung, Hosting und damit 
verbundene DL (2015 = 100) für folgende Leistungsbestandteile _____ 

 Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte des Statistischen Bundesamts, insb. Teilbereich 
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse (GP19-26) (2021 = 100) 
für folgende Leistungsbestandteile: _____ 

 Index für _____ (Jahr: _____ = 100) für folgende Leistungsbestandteile: _____ 

seit Vertragsschluss oder dem Datum der letzten Anpassung um mehr als 3 % nach oben oder 
unten verändert, kann jeder Vertragspartner durch schriftliche Erklärung eine angemessene 
Anpassung der Preise verlangen. [Beispiel: Der Vertragsschluss war am 1.1.2022. Der Index hatte 
zu diesem Zeitpunkt einen Stand von 105 %. Eine Preisanpassung ist möglich, wenn der Index 
über 108,15 % liegt. Berechnung: 105 + (105 * 0,03) = 105 + 3,15 = 108,15 %] 

Die Höhe der Anpassung muss mindestens die Hälfte der in Satz 1 genannten Änderung des oben 
ausgewählten Indexes betragen und darf dessen Änderung keinesfalls übersteigen. Die 
Anpassung kann frühestens mit Wirkung zu dem auf Zugang des Anpassungsverlangens 
folgenden übernächsten Monatsersten verlangt werden. Die Anpassung gilt unabhängig davon 
nicht für vor Wirksamwerden der Anpassung erklärte Einzelaufträge, soweit nicht nachstehend 
anders vereinbart: 

 Die Anpassung gilt auch für erteilte Einzelaufträge, die zum Zeitpunkt der Erklärung des 
Anpassungsverlangens bereits länger als ein Jahr laufen. 

 Eine Erhöhung der Vergütung für Produkte und/oder Leistungen darf erstmals 24 Monate 
nach Beginn der Rahmenvereinbarung, weitere Erhöhungen frühestens jeweils 12 Monate 
nach Wirksamwerden der vorherigen Erhöhung angekündigt werden. 
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10.2 Preiserhöhungen anhand von maximalen Prozentwerten 

 Die nachfolgende Regelung gilt 

 für alle Produkte und Leistungen 

 für folgende Produkte bzw. Leistungen: _____ [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder 
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen] 

 Eine Erhöhung der Vergütung für Produkte und/oder Leistungen darf erstmals 12 Monate nach 
Beginn der Rahmenvereinbarung, weitere Erhöhungen frühestens jeweils 12 Monate nach 
Wirksamwerden der vorherigen Erhöhung angekündigt werden. Die Erhöhung hat angemessen 
und nicht entgegen der für die Leistung relevanten Markttendenz zu sein und darf maximal 3 % 
der zum Zeitpunkt der Ankündigung der Erhöhung geltenden Vergütung betragen. Eine Erhöhung 
wird drei Monate nach der Ankündigung wirksam, wenn die Voraussetzungen dieses Absatzes 
vorliegen. Sie gilt nur für bei Wirksamwerden der Erhöhung noch nicht erklärte Einzelaufträge, 
soweit nicht nachstehend anders vereinbart: 

 Die Anpassung gilt auch für erteilte Einzelaufträge, die zum Zeitpunkt der Erklärung des 
Anpassungsverlangens bereits länger als ein Jahr laufen. 

 Abweichend von Satz 1 darf eine Erhöhung erstmals _____ Monate nach Beginn dieser 
Rahmenvereinbarung angekündigt werden. 

 Abweichend von Satz 3 beträgt die maximale Erhöhung _____ % gegenüber dem vorher 
geltenden Preis. 

 Die Preisanpassungsmöglichkeit besteht nur, wenn die Rahmenvereinbarung sich [im 
Standard gemäß Nummer 25.2] verlängert hat. Die Anpassung kann frühestens mit Beginn 
des Verlängerungszeitraums angekündigt werden. 

 Das Recht auf Preiserhöhungen durch den Auftragnehmer ist in Anlage Nr. _____ geregelt. 

 

10.3 Preisanpassungen anhand von Preislisten 

10.3.1 Preiserhöhungen anhand von Preislisten 

 Die nachfolgende Regelung gilt 

 für alle Produkte und Leistungen 

 für folgende Produkte bzw. Leistungen: _____ [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder 
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen] 

 Wenn der Preis des Produkts bzw. der Leistung in der bei Mitteilung des Erhöhungsverlangens 
aktuellen Preisliste 

_____ [konkrete Bezeichnung + Quelle, z. B. Hersteller oder Auftragnehmer] um mehr als 

_____ % höher ist, 

als in der entsprechenden, bei Angebotsabgabe gültigen Preisliste, kann der Auftragnehmer den 
aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu zahlenden Preis im gleichen Verhältnis erhöhen. Dies 
gilt jeweils entsprechend, wenn der Preis des Produkts bzw. der Leistung in der aktuellen 
Preisliste erneut gegenüber der bei der letzten Preiserhöhung gültigen Preisliste um den oben 
genannten Prozentsatz gestiegen ist. Eine Erhöhung der Vergütung für Produkte und/oder 
Leistungen darf erstmals 24 Monate nach Beginn der Rahmenvereinbarung, weitere Erhöhungen 
frühestens jeweils 24 Monate nach Wirksamwerden der vorherigen Erhöhung angekündigt 
werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber spätestens mit der Ankündigung die 
geänderten Preislisten zur Verfügung zu stellen, um dem Auftraggeber eine Überprüfung zu 
ermöglichen. Eine Erhöhung wird drei Monate nach der Ankündigung wirksam, wenn die 
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Voraussetzungen dieses Absatzes vorliegen. Sie gilt nur für bei Wirksamwerden der Erhöhung 
noch nicht erklärte Einzelaufträge, soweit nicht nachstehend anders vereinbart: 

 Die Anpassung gilt auch für erteilte Einzelaufträge, die zum Zeitpunkt der Erklärung des 
Anpassungsverlangens bereits länger als ein Jahr laufen. 

 Die Erhöhung des jeweiligen Preises ist auf 3 % gegenüber dem vor der Erhöhung zu 
zahlenden Preis begrenzt. 

 Die Erhöhung des jeweiligen Preises ist auf _____% gegenüber dem vor der Erhöhung zu 
zahlenden Preis begrenzt. 

 Die Preisanpassungsmöglichkeit besteht nur, wenn die Rahmenvereinbarung sich [im 
Standard gemäß Nummer 25.2] verlängert hat. Die Anpassung kann frühestens mit Beginn 
des Verlängerungszeitraums angekündigt werden. 

Umfasst der aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu zahlende Preis weitere Leistungen als für 
den Preis gemäß Preisliste geschuldet, bezieht sich die Preiserhöhung nur auf den Preis des 
Produktes bzw. die in der Preisliste vorgesehene Leistung selbst. [Beispiel: Im Preisblatt ist der 
Preis für eine bestimmte Hardware inklusive Aufstellung* ausgewiesen, in der Preisliste des 
Herstellers jedoch ohne Aufstellung*.] 

 Elektronisches Format, Zeitpunkt der Bereitstellung der geänderten Preislisten sowie das vom 
Auftraggeber festgelegte Wirksamkeitsdatum ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

  

 

10.3.2 Preissenkungen anhand von Preislisten 

Der Auftragnehmer ist jederzeit berechtigt, Preissenkungen vorzunehmen. 

Im Übrigen ergeben sich Preissenkungen wie folgt: 

 Die nachfolgende Regelung gilt 

 für alle Produkte und Leistungen 

 für folgende Produkte bzw. Leistungen: _____ [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder 
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen] 

 Wenn der Preis des Produkts bzw. der Leistung in der aktuellen Preisliste _____ [konkrete 
Bezeichnung + Quelle, z. B. Hersteller oder Auftragnehmer] um mehr als _____ % niedriger ist als 
in der entsprechenden, bei Angebotsabgabe gültigen Preisliste, senkt sich der aufgrund dieser 
Rahmenvereinbarung zu zahlende Preis im gleichen Verhältnis. Dies gilt jeweils entsprechend, 
wenn der Preis des Produkts in der aktuellen Preisliste erneut gegenüber der bei der letzten 
Preissenkung gültigen Preisliste um den oben genannten Prozentsatz gesunken ist. Die 
Preissenkung gilt nur für noch nicht erklärte Einzelaufträge, soweit nicht nachstehend anders 
vereinbart: 

 Die Anpassung gilt auch für erteilte Einzelaufträge, die zum Zeitpunkt der Erklärung des 
Anpassungsverlangens bereits länger als ein Jahr laufen. 

 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber so rechtzeitig in Textform auf die jeweiligen 
Preissenkungen hinzuweisen und dem Auftraggeber geänderte Preislisten so rechtzeitig 
zugänglich zu machen, dass der Auftraggeber die entsprechende Preissenkung geltend machen 
kann. 

Umfasst der aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu zahlende Preis weitere Leistungen als für 
den Preis gemäß Preisliste geschuldet, bezieht sich die Preissenkung nur auf den Preis des 
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Produktes bzw. die in der Preisliste vorgesehene Leistung selbst. [Beispiel: Im Preisblatt ist der 
Preis für eine bestimmte Hardware inklusive Aufstellung* ausgewiesen, in der Preisliste des 
Herstellers jedoch ohne Aufstellung*.] 

Elektronisches Format, Zeitpunkt der Bereitstellung der geänderten Preislisten sowie das vom 
Auftraggeber festgelegte Wirksamkeitsdatum ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

 Das Recht des Auftraggebers auf Preissenkungen ist in Anlage Nr. _____ geregelt. 

10.3.3  Laufende Preisanpassungen anhand von Preislisten 

 Die nachfolgende Regelung gilt 

  für alle Produkte und Leistungen 

 für folgende Produkte bzw. Leistungen: _____ [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder 
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen] 

Die Vergütung erfolgt auf Basis der in Anlage Nr. _____ referenzierten, mindestens für alle 
Geschäftskunden in Deutschland geltenden Preisliste(n) in deren jeweils gültigem Stand, auf die 

 der/die in Anlage Nr. _____ angegebene(n) Rabatt(e) 

 ein Rabatt in Höhe von _____ % 

angewandt wird. Preiserhöhungen gegenüber dem bei Angebotsabgabe geltenden Stand gelten 
abweichend davon nur, wenn der jeweilige neue Stand der Preislisten, aus denen sich die Erhöhung 
ergibt, dem Auftraggeber vorliegt. 

Die Preisanpassung erfolgt maximal einmal monatlich zum Monatsbeginn und gilt nur für noch nicht 
erklärte Einzelaufträge, soweit nicht nachstehend anders vereinbart: 

 Die Anpassung gilt auch für erteilte Einzelaufträge, die zum Zeitpunkt der Erklärung des 
Anpassungsverlangens bereits länger als ein Jahr laufen. 

 Die Anpassung gilt auch für erteilte Einzelaufträge. 

 Die Anpassung erfolgt nicht monatlich, sondern maximal einmal pro _____ mit Wirkung 
zum _____. 

Umfasst der aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu zahlende Preis weitere Leistungen als für den 
Preis gemäß Preisliste geschuldet, bezieht sich die Preiserhöhung nur auf den Preis des Produktes 
bzw. die in der Preisliste vorgesehene Leistung selbst. [Beispiel: Im Preisblatt ist der Preis für eine 
bestimmte Hardware inklusive Aufstellung* ausgewiesen, in der Preisliste des Herstellers jedoch 
ohne Aufstellung*.] 

Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber jeweils die aktuellen und auf Anforderung auch alle 
früheren Stände der Preisliste(n) in elektronisch auswertbarer Form in einem marktüblichen 
Austauschformat (z.B. als XLS, CSV oder XML-Dateien) zur Verfügung stellen. 

 

 

11 Rechnungen 

 Die Rechnung ist nach den Vorgaben der folgenden E-Rechnungsverordnung elektronisch 
einzureichen 

 E-Rechnungsverordnung des Bundes - ERechV 

 _____ [z.B. E-Rechnungsverordnung des jeweiligen Landes] 
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 Dabei ist folgende Leitweg-ID _____ zu verwenden. Zudem müssen alle Pflichtfelder sowie die 
Zusatzfelder 

_____ 

gefüllt sein. Weitere Details ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

Eine Rechnung, die entgegen vorstehender Regelung nicht elektronisch gestellt wird, begründet 
keinen Verzug nach § 286 Abs. 3 BGB. 

 Rechnungen sind an folgende Stelle zu richten: rg_rnv@rnv-online.de 

 Der Einzelauftrag wird mit dem jeweiligen Bezugsberechtigen abgerechnet. 

 Die Anforderungen an Rechnungen und weitere Details (z. B. dezentrale Rechnungsstellung pro 
Bezugsberechtigtem) ergeben sich aus Anlage „Merkblatt Elektronische Rechnung“. 

 

12  Verantwortlicher Ansprechpartner (m/w/d)  

 Ansprechpartner (m/w/d) für diese Rahmenvereinbarung beim Auftraggeber sind:  

Name Rolle/Leistungsbereich Organisationseinheit Telefonnummer E-Mail 

Michelle 
Pertlwieser 

Einkauf Material und 
Dienstleistungen 

RE3 0621/465-1707 M.Pertlwieser@rnv-
online.de 

Carsten Robl Qualitätssicherung 
und Technisches Büro 

FZ4 0621/465-5412 C.Robl@rnv-
online.de 

Pascal Lutz Qualitätssicherung 
und Technisches Büro 

FZ4 0172/7504929 P.Lutz@rnv-
online.de 

 Ansprechpartner (m/w/d) für diese Rahmenvereinbarung beim Auftragnehmer sind: 

Name Rolle/Leistungsbereich Organisationseinheit Telefonnummer E-Mail 

_____ _____ _____ _____ _____ 

 Die Ansprechpartner (m/w/d) für diese Rahmenvereinbarung ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

 

13 Remoteservice* 

 Der Auftragnehmer erbringt entsprechend der Remoteservicevereinbarung gemäß Anlage 
Nr. _____ die dort aufgeführten Teile der Leistung mittels Remoteservice*. 

 Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Remoteservice* berechtigt ist, wird er diesen 
ausschließlich aufgrund der Remoteservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ erbringen.  

 

 

14 Haftpflichtversicherung 

 Der Auftragnehmer weist bei Abschluss dieser Rahmenvereinbarung dem Auftraggeber nach, dass 
er über eine im Rahmen und Umfang marktübliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine 
vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfügt. 
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 Diese muss folgende Mindestdeckungssummen beinhalten, die mindestens 1 mal jährlich in 
voller Höhe zur Verfügung stehen: 

 Vermögensschäden 3 Millionen Euro 

Sachschäden 3 Millionen Euro 

Personenschäden 3 Millionen Euro 

 

 Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende dieser 
Rahmenvereinbarung und darüber hinaus bis zur Verjährung sämtlicher 
Mängelansprüche aus den Einzelaufträgen aufrechterhalten. Kommt der 
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber nach 
erfolgloser angemessener Fristsetzung zur Kündigung des Vertrages 
berechtigt, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. 
Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere 
Schadensersatzansprüche, bleiben hiervon unberührt. 

 

 

15 Haftungsregelungen 

15.1 Haftung des Auftragnehmers 

In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung des Auftragnehmers für alle gesetzlichen und 
vertraglichen Freistellungs-, Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers und der 
Bezugsberechtigen aus der Rahmenvereinbarung und den Einzelaufträgen insgesamt ausschließlich 
begrenzt auf den kumulierten Auftragswert der erteilten Einzelaufträge. Beträgt der kumulierte 
Auftragswert 1.000.000 Euro oder weniger, wird für diese Haftungsbeschränkung ein kumulierter 
Auftragswert von 1.000.000 Euro zu Grunde gelegt. Beträgt der kumulierte Auftragswert mehr als 
1.000.000 Euro bis zu 2.000.000 Euro, wird ein kumulierter Auftragswert von 2.000.000 Euro zugrunde 
gelegt. Beträgt der kumulierte Auftragswert mehr als 2.000.000 Euro bis zu 5.000.000 Euro, wird ein 
kumulierter Auftragswert von 5.000.000 Euro zugrunde gelegt. Beträgt der kumulierte Auftragswert mehr 
als 5.000.000 Euro bis zu 10.000.000 Euro, wird ein kumulierter Auftragswert von 10.000.000 Euro 
zugrunde gelegt. Beträgt dieser kumulierte Auftragswert mehr als 10.000.000 Euro, wird für diese 
Haftungsbeschränkung ein kumulierter Auftragswert von 20.000.000 Euro zu Grunde gelegt. 

 

Der Auftragnehmer haftet nicht für entgangenen Gewinn. 

  

Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 
bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das 
Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt sowie bei Garantieversprechen. 

  

Etwaige Haftungsbeschränkungen aus den jeweils in den Einzelauftrag einbezogenen EVB-IT AGB 
gelten nicht, soweit nicht in nachfolgender Nummer [im Standard Nummer 21.2] etwas anderes 
vereinbart ist. 
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15.2 Ergänzende bzw. vom Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 
21.1] abweichende Haftungsregelungen 

15.2.1 Andere Höhenbeschränkung der Haftung aus der Rahmenvereinbarung 

 An die Stelle der in Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 
21.1] vorgesehenen Beschränkung der Haftung tritt eine Beschränkung auf 

 _____ % des Gesamtbetrages der kumulierten Auftragswerte der erteilten Einzelaufträge. 

 _____ Euro 

 5.000.000 Euro 

15.2.2 Zusätzliche Beschränkung der Haftung aus dem Einzelauftrag 

 Ergänzend zum Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 21.1] ergeben sich 
etwaige Beschränkungen der Haftung des Auftragnehmers aus den jeweils in den Einzelauftrag 
einbezogenen EVB-IT AGB. Sie betreffen die Haftung aus den Einzelaufträgen und gelten pro 
Einzelauftrag. 

 An die Stelle der dort vorgesehenen Beschränkung auf den Auftragswert* tritt eine 
Begrenzung auf _____ % des Auftragswerts* des Einzelauftrags. 

 An die Stelle der dort vorgesehenen Beschränkung auf den Auftragswert* des Einzelauftrags 
tritt eine Begrenzung auf _____ Euro. 

15.2.3 Sonstige Abweichungen vom Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard 
Nummer 21.1] 

 Etwaige Beschränkungen der Haftung gelten nicht bei Datenschutzverletzungen. 

 Etwaige Beschränkungen der Haftung gelten nicht für Freistellungsansprüche 

 Der Auftragnehmer haftet auch für entgangenen Gewinn. 

 Regelungen zur Haftung ergeben sich ausschließlich aus Anlage Nr. _____.  

15.3 Haftung des Auftraggebers 

 Die Haftung des Auftraggebers ist wie folgt begrenzt: _____. 

 Die Haftung des Auftraggebers ist begrenzt gemäß folgender Anlage _____. 

 

16 IT-Sicherheit 

Unbeschadet ggf. weitergehender gesetzlicher Anforderungen, weitgehender Verpflichtungen aus dieser 
Rahmenvereinbarung und aus den Einzelaufträgen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass der Auftraggeber und die Bezugsberechtigten bei IT-Sicherheitsvorfällen oder Ereignissen, die 
voraussichtlich zu einem IT-Sicherheitsvorfall führen, von denen der Auftraggeber bzw. die 
Bezugs­berechtigten betroffen sein könnten, unverzüglich über den Vorfall oder das jeweilige Ereignis, 
potentielle Auswirkungen beim Auftraggeber und den Bezugsberechtigten sowie die ergriffenen 
Maßnahmen informiert werden. 

  

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich zudem, bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die 
Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage Nr. _____ zu beachten. 

 

17 Allgemeine Sicherheitsanforderungen, Geheimschutz 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

38



EVB-IT Rahmenvereinbarung 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber 239-25-E11 
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer _____  

Seite 16 von 24 

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter 
„Begriffsbestimmungen“ definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten 
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter „Begriffsbestimmungen“ 
definiert. 

 
Version 0.9.7 vom 05.09.2024 

 

 sich der Geheimschutzbetreuung durch die jeweils zuständige Stelle zu unterstellen. 

 die Regelungen der Bezugsberechtigten zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr. _____ zu 
beachten. 

 folgende weitere Regelungen einzuhalten: _____ 

 

18 Vertraulichkeit und Datenschutz 

 Ergänzend zu bzw. abweichend von den jeweiligen Regelungen in den jeweiligen, für den 
Einzelauftrag geltenden EVB-IT AGB, ergeben sich Regelungen zur Vertraulichkeit aus Anlage 
Nr. _____. 

 Soweit durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des jeweiligen 
Auftraggebers/Bezugsberechtigen verarbeitet werden sollen (Auftragsverarbeitung), gilt Folgendes: 

 die Parteien des Einzelauftrags treffen auf Verlangen des jeweiligen 
Auftraggebers/Bezugsberechtigen eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß dem 
Muster aus Anlage Nr. _____. 

 Details sind in Anlage Nr. _____ geregelt. 

 Ungeachtet dessen muss die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zumindest die gesetzlichen 
Mindestanforderungen beinhalten. 

 Bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten gelten die gesetzlichen 
Mindestanforderungen und darüber hinaus die Regelungen aus Anlage Nr. _____. 

 

19 Laufzeit und Kündigung der Rahmenvereinbarung und von Einzelaufträgen 

19.1 Laufzeit der Rahmenvereinbarung 

Die Rahmenvereinbarung ist befristet und beginnt 

  am _____; 

  mit Zuschlag; 

  mit Zuschlag, jedoch frühestens am _____; 

sie endet 

  am _____. 

  mit Ablauf von 72 Monaten.  

Soweit in Abschnitt "Folgend des Erreichens von Höchstvolumina" [im Standard Nummer 
9.3] vereinbart, endet diese Rahmenvereinbarung jedoch unabhängig davon bei Erreichen der 
entsprechenden Höchstvolumina vorzeitig. 

19.2 Verlängerungen der Rahmenvereinbarung 

 Die Rahmenvereinbarung verlängert sich _____ mal jeweils um _____ Monate zu denselben 
Bedingungen, wenn sie nicht mit einer Frist von _____ Monaten zu ihrem Ende durch den 
Auftraggeber gekündigt wird. Sie endet jedoch spätestens nach _____ Monaten, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf. Eine Verlängerung aufgrund dieser Klausel erfolgt nicht, soweit die 
Rahmenvereinbarung [im Standard: aufgrund Nummer 9.3] vorzeitig endete. 

 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rahmenvereinbarung einmal mal um 24 Monate zu denselben 
Bedingungen zu verlängern. Die Ausübung der Verlängerungsoption wird der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer spätestens 3 Monate vor dem jeweiligen Vertragsende mitteilen. 
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19.3 Ordentliche Kündigung der Rahmenvereinbarung 

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rahmenvereinbarung vorzeitig mit einer Frist von _____ Monaten 
zum _____ ordentlich zu kündigen, frühestens jedoch zum Ende des _____ [z. B. zweiten 
Vertragsjahres]; dieses ordentliche Kündigungsrecht entfällt, wenn sich die Rahmenvereinbarung [im 
Standard geregelt in Nummer 25.2 verlängert hat. 

 _____. 

Soweit in Abschnitt „Folgen des Erreichens des Höchstvolumens“ [im Standard Nummer 9.3] vereinbart, 
ist der Auftraggeber unabhängig davon berechtigt, diese Rahmenvereinbarung bei Erreichen der 
entsprechenden Höchstvolumina vorzeitig zu kündigen. 

19.4 Ende/Kündigung von Einzelaufträgen 

Das Ende der Rahmenvereinbarung lässt die Wirksamkeit bestehender Einzelaufträge unberührt. Für 
bestehende Einzelaufträge gilt die Rahmenvereinbarung bis zum Ende der Einzelaufträge weiter, soweit 
nichts anderes vereinbart ist. 

 Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, mit Wirkung frühestens zum Ende der Rahmenvereinbarung 
auch alle Einzelaufträge zu kündigen, soweit nach deren Rechtsnatur eine Kündigung möglich ist. 
Bis dahin erbrachte Leistungen werden anteilig vergütet, wobei etwaige Ansprüche wegen Mängeln 
unberührt bleiben. Nicht erbrachte Leistungen werden auch nicht vergütet, wobei § 648 BGB 
unberührt bleibt. 

  _____. 

 Weitere Regelungen zum Ende der Rahmenvereinbarung ergeben sich aus dieser Anlage _____ 

19.5 Außerordentliche Kündigung/Rücktritt 

Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung der gesamten Rahmen­vereinbarung, von 
Einzelaufträgen oder jeweils Teilen davon aus wichtigem Grund fristlos oder mit einer Frist bleibt 
unberührt. Eine Kündigung aus wichtigem Grund bedarf der vorherigen Abmahnung oder einer 
angemessenen Fristsetzung, es sei denn, dies ist gemäß § 323 BGB Abs. 2 Nr. 1 oder 2 entbehrlich 
oder es liegen besondere Umstände vor, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige 
Kündigung rechtfertigen. 

Ein wichtiger Grund für den Auftraggeber und die Bezugsberechtigten liegt insbesondere in folgenden 
Fällen vor: 

● Der Auftragnehmer kann ein vereinbartes Produkt nicht mehr liefern und die Zustimmung zur 
Lieferung eines Ersatzproduktes wird nicht erteilt. In diesem Fall können der Auftraggeber bzw. die 
Bezugsberechtigten bezüglich des betroffenen Produktes eine Teilkündigung erklären. 

● Der Auftragnehmer kann einen wesentlichen Teil des vereinbarten Produktportfolios nicht mehr 
liefern und die Zustimmung zur Lieferung von Ersatzprodukten wird nicht erteilt. In diesem Fall 
können der Auftraggeber bzw. die Bezugsberechtigten die Rahmenvereinbarung insgesamt 
kündigen. 

● Der Auftragnehmer verletzt in einem Vertragsjahr schuldhaft und wiederholt Berichtspflichten 
und/oder Nebenpflichten, wobei geringfügige Verletzungen außer Betracht bleiben. 

● Der Auftragnehmer verletzt schuldhaft und wiederholt festgelegte Liefer- bzw. Leistungszeiträume 
oder ‑zeitpunkte. Unwesentliche Überschreitungen bleiben dabei außer Betracht. 

● Der Auftragnehmer verletzt schuldhaft und wiederholt andere wesentliche Vertragspflichten, wobei 
geringfügige Verletzungen außer Betracht bleiben. 

· _____. 

Wird die Rahmenvereinbarung aus Gründen außerordentlich gekündigt, die der Auftragnehmer zu 
vertreten hat, sind die Bezugsberechtigten berechtigt, erteilte Einzelaufträge ebenfalls außerordentlich 
zu kündigen bzw. soweit es sich nicht um Dauerschuldverhältnisse handelt, von nicht vollständig 
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erfüllten Einzelaufträgen ganz oder teilweise zurückzutreten; soweit eine Teilleistung aus dem jeweiligen 
Einzelauftrag bereits bewirkt ist, kann der Auftraggeber hinsichtlich dieser Teilleistung jedoch nur 
zurücktreten, wenn er an dieser, unter Berücksichtigung seiner individuellen Situation, objektiv kein 
Interesse hat. 

 

20 Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte 

Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei 
denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrundeliegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind 
rechtskräftig festgestellt. Dies gilt auch für ein etwaiges Vermieterpfandrecht, z. B. in Bezug auf 
Hardware, Software und gehostete Daten des Auftraggebers. 

 

21 Textform 

Soweit in dieser Rahmenvereinbarung nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen 
und Erklärungen mindestens der Textform. Für Störungsmeldungen und Mängelrügen ist der Eintrag in 
ein Ticketsystem ausreichend. 

 

22 Anwendbares Recht, Gerichtstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine andere 
Rechtsordnung verweisen, und unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandsvereinbarung nach §§ 38, 40 ZPO vor, richtet sich 
der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten über die Gültigkeit der Rahmenvereinbarung und der 
Einzelaufträge und für alle Streitigkeiten aus diesen Vertragsverhältnissen ausschließlich nach dem Sitz 
der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. Der Auftraggeber ist auf Verlangen 
verpflichtet, die ihn im Prozess vertretende Stelle mitzuteilen. 

 

23 Sonstige Vereinbarungen 

 Sonstige Vereinbarungen: _____. 

 Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 
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 Teil B: Kauf von Hardware (EVB-IT Kauf) 

 

1 Geltung der AGB 

Für Einzelaufträge über den Kauf von Hardware gelten die EVB-IT Kauf AGB in der jeweils bei 
Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. Die Rangfolge der Geltung ergibt sich aus 
Teil A Nummer 2 (Bestandteile der Rahmenvereinbarung). 

Sofern vorinstallierte* Betriebssystemsoftware Gegenstand des Kaufes ist, gelten zusätzlich die EVB-IT 
Überlassung-AGB (Typ A) in der jeweils bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 
Die Rangfolge der Geltung ergibt sich aus Teil A Nummer 2 (Bestandteile der Rahmenvereinbarung) 

 

2 Übersicht über die vereinbarten Leistungen 

 Kauf von Hardware 

 inklusive vorinstallierter* Betriebssystemsoftware 

 und Aufstellung* 

 sonstige Leistungen: Bereitstellung einer Editor-Software, die dem AG die Möglichkeit gibt, 
unternehmensspezifische Versorgungen vorzunehmen (Liniensonderzeichen, Linienersatzliste 
(siehe Anhang: “LinieSonderzeichenRNV“) 

 

3 Gegenstände 

Der Auftragnehmer verkauft dem Auftraggeber auf dessen Auftrag hin Hardware, ggf. einschließlich 
weiterer Leistungen, z.B. vorinstallierter* Betriebssystemsoftware, Aufstellung etc. gemäß Anlage Nr. 1 
„Leistungsverzeichnis LED-Außenanzeiger für Variobahnen“. 

Es gelten bezüglich der Nutzungsrechte an der jeweiligen vorinstallierten* Betriebssystemsoftware in 
der folgenden Rangfolge: 

● Rechteregelungen des Auftraggebers gemäß Anlage Nr. _____, 

● Ziffer 3.1 EVB-IT Überlassung-AGB (Typ A), 

● die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr. _____. Die 
jeweiligen Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen 
Regelungen weder entgegenstehen noch diese beschränken. 

 

4 Produktstabilität 

4.1 Der Auftragnehmer schuldet die vereinbarte Art und Qualität der Produkte während der 
gesamten Laufzeit der Rahmenvereinbarung. Der Auftragnehmer wird sich gegenüber 
etwaigen Vorlieferanten und Unterauftragnehmern entsprechend absichern.  

Darüber hinaus verpflichtet sich der AN eine Ersatzteilversorgung und einen 
Reparaturservice über mindestens 15 Jahre sicherzustellen. 

 Hinsichtlich Art und Qualität müssen für die Dauer des Vertrages die Produkte 

 mit den ggf. in einer Teststellung überlassenen und vom Auftraggeber als erfüllungstauglich 
befundenen Produkten identisch sein, 
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 die in Anlage Nr. 1 „Leistungsverzeichnis LED-Außenanzeiger für Variobahnen“ vereinbarten 
Komponenten (konkrete Bauelemente, wie z. B. bestimmte Speicher, Prozessoren, 
Hardwareschnittstellen, Fabrikate) aufweisen, 

 in folgenden Komponenten _____ identisch sein. 

4.2 Wechsel auf Wunsch des Auftragnehmers  

Der Auftragnehmer ist berechtigt, einen Produktwechsel vorzuschlagen. Der Auftraggeber wird seine 
Einwilligung erklären, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ vorliegen: 

  das vereinbarte Produkt wird vom jeweiligen Hersteller nicht mehr hergestellt, 

 es wurden mindestens die Funktions- und Leistungsgleichwertigkeit (insbesondere 
hinsichtlich Kompatibilität, Performance, Leistungsstärke und Qualität) des Ersatzprodukts 
durch die Vorlage geeigneter Dokumente (z. B. Messprotokolle, Datenblätter) 
nachgewiesen, 

 der Preis erhöht sich durch den Produktwechsel nicht, 

 das neue Produkt stammt von demselben Hersteller wie das bisherige Produkt, 

 das neue Produkt erfüllt die weiteren Anforderungen aus Anlage Nr. _____, 

 gleichzeitig mit der Ankündigung ist auf Kosten des Auftragnehmers die Bereitstellung 
eines Musterexemplars des neuen Modells für eine Teststellung erfolgt und die Tests des 
Auftraggebers haben ergeben, dass das Produkt die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 
Näheres ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

 

 Der Auftraggeber ist in keinem Fall verpflichtet, in mehr als _____ Produktwechsel pro 
Vertragsjahr einzuwilligen. 

 Der Auftraggeber ist in keinem Fall verpflichtet, mehr als _____ Vorschläge für 
Produktwechsel pro Vertragsjahr zu prüfen und ggf. einzuwilligen. 

4.3 Produktwechsel auf Wunsch des Auftraggebers 

 Der Auftraggeber hat Anspruch auf Produktwechsel zur Anpassung der Produkte an den 
technischen Fortschritt. 

Der Auftragnehmer kann nur dann, insoweit und in dem Umfang eine Anpassung der Vergütung 
verlangen, als er nachweist, dass sein Einkaufspreis in Bezug auf das neue Produkt höher ist 
als für das auszuwechselnde. Dabei ist höchstens ein marktüblicher Einkaufspreis 
maßgeblich. In diesem Fall erfolgt der Produktwechsel nur, wenn der Auftraggeber der 
Vergütungserhöhung zustimmt. 

 Der Auftraggeber kann einen Produktwechsel fordern, wenn 

 bei mehr als _____ %, mindestens aber _____ der bereits abgerufenen Produkte Mängel 
aufgetreten sind. 

 bei mehr als _____ %, mindestens aber _____ der bereits abgerufenen Produkte Lieferverzug 
aufgetreten ist. 

 

Der Auftragnehmer ist in diesem Fall verpflichtet, ein alternatives Produkt zu liefern, damit die 
Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllt und die Funktions- und 
Leistungsgleichwertigkeit (insbesondere hinsichtlich Kompatibilität, Performance, 
Leistungsstärke und Qualität) gewahrt wird. Dies hat der Auftragnehmer durch Vorlage 
geeigneter Dokumente (z. B. Messprotokolle, Datenblätter) nachzuweisen. Ein Anspruch 
auf Erhöhung der Vergütung besteht nicht. 
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5 Lieferung der Hardware 

 Die Lieferung erfolgt an folgende Lieferadresse(n): _____ zu den nachstehenden Zeiten: _____. 

 Lieferanschrift und Lieferzeitpunkt ergeben sich aus dem Einzelauftrag unter Beachtung der 
Festlegungen aus dieser Rahmenvereinbarung. 

 Lieferanschriften und Lieferzeitpunkte ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

 Weitere Vereinbarungen zu Anlieferung gemäß Anlage Nr. _____. 

 Vereinbarungen zur Vorinstallation* der Betriebssystemsoftware ergeben sich aus Anlage 
Nr. _____. 

 Vereinbarungen zur Aufstellung der Hardware* ergeben sich aus Anlage Nr. _____ 

 

6 Vergütung 

6.1 Kaufpreis  

Der jeweilige Kaufpreis ergibt sich 

 gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der Leistungen" 

 aus dem Miniwettbewerb gemäß Anlage Nr. _____. 

6.2 Fälligkeit und Zahlung 

 Die Fälligkeit und Zahlungsfrist ergeben sich aus Teil A. 

 Die Vergütung für den Kauf ist abweichend von Teil A fällig _____ Tage nach _____. 

 und ist abweichend von Teil A nicht 30 Tage sondern _____ Tage nach Fälligkeit und Zugang einer 
prüffähigen Rechnung zu zahlen. 

 

7 Nutzungssperre*/besondere technische Merkmale 

 Die Leistungen des Auftragnehmers weisen keine Nutzungssperren* auf. 

 Die Leistungen des Auftragnehmers weisen folgende Nutzungssperren* auf: _____. Näheres siehe 
Anlage Nr. _____. 

 Die Leistungen des Auftragnehmers weisen folgende technische Merkmale nicht auf: _____. 
Näheres siehe Anlage Nr. _____. 

 

8 Mängelhaftung (Gewährleistung) 

 Abweichend von Ziffer 7.4 EVB-IT Kauf-AGB hat der Auftraggeber die Wahl der Art der 
Nacherfüllung (Beseitigung oder Neulieferung) für die Hardware gemäß Anlage Nr. _____. 

 Die Mängelmeldung im Rahmen der Mängelhaftung erfolgt abweichend von Ziffer 7.2 EVB-IT Kauf-
AGB gemäß Anlage Nr. _____. 

 Die Mängelmeldung im Rahmen der Mängelhaftung erfolgt abweichend zu den Regelungen zur 
zentralen Hotline gesondert gemäß Anlage Nr. _____. 

 Die Mängelmeldung im Rahmen der Mängelhaftung erfolgt an (z.B. Postanschrift, Telefon, E-Mail 
oder Anlage Nr. _____ 
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 Im Rahmen der Mängelhaftung werden die Reaktions-/Wiederherstellungszeiten* gemäß Anlage 
Nr. _____ vereinbart. 

 Für Mängelmeldungen und Reaktions-/ und Wiederherstellungszeiten* im Rahmen der 
Mängelhaftung gelten die Regelungen, die im Modul Instandhaltung vereinbart sind. 

 

9 Garantien 

9.1 Auftragnehmergarantien 

  Der Auftragnehmer übernimmt zusätzlich zu der vereinbarten Mängelhaftung (Gewährleistung) 

  die in Anlage Nr. _____ aufgeführten Haltbarkeitsgarantien (Konkretisierung und/oder 
Begrenzung z.B. des Inhalts oder der Rechtsfolgen dieser Haltbarkeitsgarantie). 

 die in Anlage Nr. _____ aufgeführten Garantien (Konkretisierung und/oder Begrenzung 
z.B. des Inhalts oder der Rechtsfolgen dieser Garantie). 

 Für die Haftung bei der Verletzung von Garantieversprechen gelten die jeweils 
einschlägigen Haftungsbeschränkungen aus Ziffer 9 EVB-IT Kauf-AGB, Ziffer 16 EVB-IT 
Instandhaltungs-AGB bzw. Ziffer 9 EVB-IT Überlassung-AGB (Typ A) in den dort 
genannten Fällen. 

9.2 Herstellergarantien 

 Der Auftragnehmer erklärt, dass der Hersteller der aus Anlage Nr. _____ ersichtlichen Hardware 
die dort genannten Garantien übernimmt. 

 

10 Regelung entfällt. 

11 Abweichende Vertragsstrafenregelungen 

 Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT Kauf-AGB wird die Vertragsstrafenregelung 
gemäß Anlage Nr. _____ vereinbart. 

 Für jeden Verstoß gegen Ziffer 2.4 der EVB-IT Kauf-AGB wird eine Vertragsstrafe in Höhe 
von _____ Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten 
hat. 

 

12 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

 Ergänzend zu bzw. abweichend von Teil A bzw. Ziffer 10 EVB-IT Kauf-AGB ergeben sich 
Regelungen zur Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr. _____. 

 Die Parteien treffen abweichend von bzw. ergänzend zu Teil A Vereinbarungen zum Datenschutz 
gemäß Anlage Nr. _____. 

 Für die Erbringung von Leistungen vor Ort wird nur Personal des Auftragnehmers eingesetzt, 
welches bereit ist, sich aufgrund des Verpflichtungsgesetzes verpflichten zu lassen. 

 

13 Erfüllungs- und Lieferort 

 Erfüllungsort ist rnv-Verkehrsgebiet. 

 Lieferort (falls abweichend vom Erfüllungsort) ist _____. 
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14 Entsorgung der Hardware durch den Auftragnehmer 

 Soweit der Auftraggeber gemäß Ziffer 2.2 EVB-IT Kauf-AGB die Entsorgung wünscht, erfolgt diese 
gemäß Anlage Nr. _____ durch (Mehrfachauswahl möglich) 

 Beseitigung 

 Verwertung einschl. Recycling, 

 Wiederverwendung. 

 die Entsorgung der dort genannten Hardware erfolgt gegen gegen gesonderte Vergütung 
gemäß Anlage Nr. _____. 

 Die Entsorgung der Hardware gemäß Anlage Nr. 1 „Leistungsverzeichnis LED-Außenanzeiger für 
Variobahnen“ erfolgt nicht durch den Auftragnehmer. 

 

15 Sonstige Vereinbarungen 

 Sonstige Vereinbarungen: _____ 

 Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

 

_______________________________ 

Datum, Auftraggeber 

_______________________________ 

Datum, Auftragnehmer 

 

 

 

Begriffsbestimmungen 

Auftragswert Der Auftragswert ist die Vergütung, die aufgrund eines Einzelauftrags zu 
zahlen ist. 

 

 
Bezugsberechtigter 

Der Bezugsberechtigte ist berechtigt zum Bezug von Leistungen aus der 
Rahmenvereinbarung und Auftraggeber der von ihm oder für ihn erteilten 
Einzelaufträge (Einzelauftragsauftraggeber). Ob der Bezugsberechtigte 
auch selbst abrufberechtigt ist, ergibt sich aus Teil A, Nummer Teil AI 6.3 
dieses Vertrages. 

 

 
Nebenkosten 

 

 
Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur Leistungserbringung 
notwendig und vom Auftraggeber ausdrücklich als zu erstatten vorgesehen 
sind, aber weder Reisekosten noch Materialkosten sind. 

 

 
Reaktionszeit 

Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit den Störungs- bzw. 
Mängelbehebungsarbeiten zu beginnen hat. Der Zeit­raum beginnt bei 
Cloudleistungen oder soweit ein Monitoring der Leistungen vereinbart mit 
dem Auftreten der Störung, anderenfalls mit Eingang der 
Störungsmeldung, läuft jedoch nur in den vereinbarten Ser­vicezeiten*. Tritt 
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die Störung außerhalb dieser Zeiten ein, beginnt die Reaktionszeit mit der 
nächsten Servicezeit*. 

Remoteservice 

 

 
Leistungen unter Inanspruchnahme von technischen Einrichtungen zur 
Fernkommunikation von einem Standort außerhalb des Einsatzortes der 
vertraglichen Leistungen, in einigen EVB-IT AGB auch als Teleservice 
bezeichnet. 

 

 
Störung 

Beeinträchtigung der Eignung der Leistung zur vertraglich vereinbarten 
bzw., soweit eine solche Vereinbarung fehlt, zur vorausgesetzten oder 
sonst zur gewöhnlichen Verwendung. Dies gilt unabhängig von einem 
Vertretenmüssen und unabhängig davon, ob diese Abweichung bereits bei 
Leistungsbeginn vorlag. 

 

 
Systemkomponente 

Teil des Gesamtsystems*, z. B. Hard- oder Software*. Hierzu gehören auch 
überlassene neue Programmstände* für die Software*. 

 

 
Ticketsystem 

 

 
Ein Ticketsystem (auch Trouble-Ticket-System genannt) ist ein IT-System, 
mit dessen Hilfe Meldungen und Anfragen empfangen, klassifiziert, 
bestätigt und mit dem Ziel der Beantwortung bzw. der Problemlösung 
bearbeitet und deren Fortschritt beobachtet und überwacht werden können. 
Das Ticketsystem bestätigt den Eingang der Meldung unter Wiederholung 
deren Inhalts. 
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Ergänzende Vertragsbedingungen für den 

Kauf von Hardware 

– EVB-IT Kauf-AGB – 

 

1 Gegenstand des Vertrages 

1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten für den Kauf von Hardware und deren Lieferung.  

1.2 Die Aufstellung* der Hardware obliegt dem Auftraggeber soweit nichts anderes vereinbart ist. Ist die 

Aufstellung* von Hardware oder die Vorinstallation* von Betriebssystemsoftware vereinbart, umfasst 

die Lieferung auch diese Leistungen. 

2 Art und Umfang der Leistung 

2.1 Der Auftragnehmer verkauft dem Auftraggeber die Hardware zu den Vereinbarungen im Vertrag und 

verschafft  dem Auftraggeber jeweils mit der Lieferung das Eigentum daran.  

2.2 Der Auftragnehmer übernimmt jeweils gemäß den gesetzlichen Vorgaben ohne gesonderte Vergütung 

die Entsorgung  bzw. das Recycling der Verpackungen und auf Wunsch des Auftraggebers, auch der 

gelieferten Hardware oder Teilen hiervon nach deren jeweiligem Nutzungsende, soweit nichts anderes 

vereinbart ist (z.B. Vergütung für die Entsorgung).Die Entsorgung bzw. das Recycling hat jeweils 

fachgerecht zu erfolgen.  Die  Entsorgung durch den Auftragnehmer hat so zu erfolgen, dass gespei-

cherte Daten weder lesbar noch rekonstruierbar sind.  Der  Auftraggeber ist berechtigt, vor der 

Abholung zur Entsorgung Teile der Hardware zu entfernen. 

2.3 Die Dokumentation der Hardware ist in Deutsch und in ausgedruckter oder ausdruckbarer Form zu lie-

fern, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

2.4 Der Auftragnehmer liefert die Hardware frei von Schaden stiftender Software*, z.B. in mitgelieferten 

Treibern oder der Firmware. Dies ist in geeigneter Form zu einem angemessenen Zeitpunkt vor der 

Lieferung zu prüfen. Der Auftragnehmer erklärt, dass die Prüfung keinen Hinweis auf Schaden stiften-

de Software* ergeben hat. Diese Regelung gilt für jede, auch die vorläufige und Vorabüberlassung, 

z.B. zu Testzwecken.  

Der Auftragnehmer gewährleistet darüber hinaus, dass die von ihm zu liefernde Hardware frei von 

Funktionen ist, die die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der Hardware, anderer Hard- 

und/oder Software oder von Daten gefährden und dadurch den Vertraulichkeits- oder Sicherheitsinte-

ressen des Auftraggebers zuwiderlaufen durch 

 Funktionen zum unerwünschten Absetzen/Ausleiten von Daten, 

 Funktionen zur unerwünschten Veränderung/Manipulation von Daten oder der Ablauflogik oder 

 Funktionen zum unerwünschten Einleiten von Daten oder unerwünschte Funktionserweiterungen.  

Unerwünscht ist eine mögliche Aktivität einer Funktion, wenn die Aktivität so weder vom Auftraggeber 

in seiner Leistungsbeschreibung gefordert, noch vom Auftragnehmer unter konkreter Beschreibung 

der Aktivität und ihrer Auswirkungen angeboten, noch im Einzelfall vom Auftraggeber ausdrücklich au-

torisiert („opt-in“) wurde. 

2.5 Ist die Aufstellung* der Hardware durch den Auftragnehmer vereinbart, erfolgt diese zum Liefertermin, 

soweit nichts anderes vereinbart ist. 

2.6 Ist die Vorinstallation* von Betriebssystemsoftware vereinbart, erfolgt die Installation, soweit nichts an-

deres vereinbart ist, gemäß der jeweiligen Herstellerspezifikation. 

2.7 Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber Nutzungssperren* mit, die die Nutzung der Hardware be-

einträchtigen könnten. 

2.8 Unterliegt die Hardware Exportkontrollvorschriften, weist der Auftragnehmer im Vertrag darauf hin. 

2.9 Die ordnungsgemäße Datensicherung* obliegt dem Auftraggeber.  
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3 Personal des Auftragnehmers, Subunternehmer  

3.1 Der Auftragnehmer erbringt die Leistung durch Personal, das entsprechend den vertraglichen Verein-

barungen qualifiziert ist. Soweit vereinbart, ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Erbringung von 

ggf. geschuldeten Leistungen vor Ort nur Personal einzusetzen, welches bereit ist, sich aufgrund des 

Verpflichtungsgesetzes verpflichten zu lassen. Die Kommunikation mit dem Auftraggeber erfolgt in 

deutscher Sprache, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

3.2 Der Auftragnehmer darf zur Leistungserbringung Subunternehmer nur einsetzen oder eingesetzte 

Subunternehmer nur auswechseln, wenn der Auftraggeber dem ausdrücklich zustimmt. Die Zustim-

mung kann nicht aus sachwidrigen Gründen verweigert werden. Die Einarbeitung des neuen Subun-

ternehmers erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers. Für die im Angebot des Auftragnehmers benann-

ten Subunternehmer gilt die Zustimmung des Auftraggebers als erteilt. 

4 Vergütung 

4.1 Die Vergütung wird nach der Lieferung der Hardware fällig. Dies gilt entsprechend bei vereinbarten 

Teillieferungen. 

4.2 Eine fällige Vergütung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer prüffähigen Rechnung an die 

vereinbarte Rechnungsadresse zu zahlen. Alle Preise verstehen sich, soweit Umsatzsteuerpflicht be-

steht, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.  

5 Verzug 

5.1 Die Termine für die Lieferung der Hardware bzw. für etwaige Teillieferungen sind im Vertrag festge-

legt. Bei Verzögerungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, verschieben sich die von der 

Verzögerung betroffenen Termine angemessen; sonstige Ansprüche der Parteien bleiben hiervon un-

berührt. 

5.2 Wenn der Auftragnehmer einen Termin nicht einhält, kommt er ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt 

nicht, wenn der Auftragnehmer die Verzögerung nicht zu vertreten hat. Der Auftraggeber kann im Fall 

des Verzuges den Verzögerungsschaden verlangen. Ferner kann der Auftraggeber vom Vertrag zu-

rücktreten und Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Auftragnehmer erfolglos ei-

ne angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung 

kann der Auftraggeber Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Sinne von § 284 BGB verlangen. Die 

Fristsetzung ist in den gesetzlich genannten Fällen gem. § 281 Abs. 2, § 323 Abs. 2 BGB entbehrlich. 

5.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Auftraggeber für den Fall der Überschreitung des verein-

barten Termins um mehr als sieben Kalendertage berechtigt, für jeden Kalendertag, an dem sich der 

Auftragnehmer in Verzug befindet, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % der Gesamtvergütung zu 

verlangen. Satz 1 gilt auch für Überschreitungen von vereinbarten Terminen für Teilleistungen. In die-

sem Fall berechnet sich die Vertragsstrafe nach dem auf die Teilleistung entfallenden Anteil an der 

Gesamtvergütung. Insgesamt darf die Summe der aufgrund dieser Regelung zu zahlenden Vertrags-

strafen jedoch nicht mehr als 5 % der Gesamtvergütung betragen. Vertragsstrafen werden auf Scha-

densersatzansprüche angerechnet. 

5.4 Abweichend von § 341 Abs. 3 BGB kann die jeweilige Vertragsstrafe bis zur vollständigen Zahlung der 

Vergütung für die jeweilige Lieferung geltend gemacht werden.  

6 Erfüllungsort, Gefahrübergang, Versand  

6.1 Der Erfüllungsort ist beim Auftraggeber, soweit nichts anderes vereinbart ist.  

6.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht mit der Lieferung 

über. 

6.3 Soweit nicht anders vereinbart, trägt der Auftragnehmer die Versand- und Verpackungskosten.  

6.4 Die Unterzeichnung eines etwaigen Lieferscheines bestätigt nur die räumliche Verbringung der Hard-

ware in den Einflussbereich des Auftraggebers, nicht aber deren Vollständigkeit oder Mangelfreiheit. 
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7 Rechte des Auftraggebers bei Mängeln (Gewährleistung) 

7.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen frei von Sach- und Rechtsmängeln zu erbringen. 

Die Verjährungsfrist für Sach- und Rechtsmängelansprüche beträgt 24 Monate nach der Lieferung, 

soweit nichts anderes vereinbart ist. Sämtliche Sach- und Rechtsmängelansprüche verjähren in der 

regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Auftragnehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Die 

Verjährungsfrist endet in diesem Falle jedoch nicht vor der Frist gemäß Satz 1. 

7.2 Der Auftraggeber hat Mängel unter Angabe der ihm bekannten und für deren Erkennung zweckdienli-

chen Informationen zu melden. Soweit keine andere Form der Störungsmeldung vereinbart ist, wird er 

diese in der Regel auf dem Störungsmeldeformular entsprechend Muster 1 vornehmen; nimmt er aus-

nahmsweise die Meldung nur telefonisch oder mündlich vor, ohne dass dies vereinbart war, ist die 

Störung nachträglich in der vereinbarten Form zu dokumentieren. 

7.3 Meldet der Auftraggeber vor Ablauf der Verjährungsfrist Mängel, und verhandeln die Parteien im Sinne 

des § 203 BGB, ist die Verjährung gehemmt, bis der Auftragnehmer oder der Auftraggeber die Fort-

setzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende 

der Hemmung ein.  

7.4 Der Auftragnehmer hat ihm gemeldete Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb einer vom Auftrag-

geber gesetzten angemessenen Frist zu beseitigen. Dies erfolgt,  soweit nicht anders vereinbart, nach 

Wahl des Auftragnehmers durch Beseitigung oder Neulieferung. Die Wahl erfolgt unter Berücksichti-

gung der Interessen des Auftraggebers und muss diesem zumutbar sein. Bei der Verletzung von 

Schutzrechten Dritter gilt vorrangig Ziffer 8. Der Auftragnehmer hat gemäß § 439 Abs. 2 BGB die zum 

Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 

und Materialkosten zu tragen. Erfolgt die Nacherfüllung durch Neulieferung entfällt der Nutzungsher-

ausgabeanspruch des Auftragnehmers. Enthält die Hardware Daten des Auftraggebers, kann dieser 

statt der Rückgewähr der mangelhaften Hardware diese insgesamt oder Teile davon (z.B. die Daten-

träger) einbehalten und dem Auftragnehmer insoweit den Zeitwert (unter Berücksichtigung des Man-

gels) erstatten. 

7.5 Sind Reaktions-* oder Wiederherstellungszeiten*, jedoch keine Servicezeiten vereinbart, gelten die 

Zeiträume von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr (mit Ausnahme der gesetzlichen Feier-

tage am Erfüllungsort) als Servicezeiten. 

7.6 Schließt der Auftragnehmer die Mängelbehebung nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfolgreich 

ab, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer entweder eine weitere angemessene Nachfrist setzen 

und nach fruchtlosem Ablauf die Vergütung angemessen herabsetzen oder vom Vertrag ganz oder 

teilweise zurücktreten. Ein Rücktritt wegen eines unerheblichen Mangels ist jedoch ausgeschlossen.  

7.7 Der Auftraggeber kann darüber hinaus bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Schadens- 

oder Aufwendungsersatz gemäß § 437 Nr. 3 BGB verlangen.  

8 Schutzrechte Dritter 

8.1 Macht ein Dritter gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten 

durch die Nutzung der Leistungen geltend und wird deren Nutzung hierdurch beeinträchtigt oder un-

tersagt, haftet der Auftragnehmer unbeschadet der Rechte des Auftraggebers gemäß Ziffer 7 wie folgt: 

 Der Auftragnehmer kann auf seine Kosten entweder die Leistungen so ändern oder ersetzen, 

dass sie das Schutzrecht nicht verletzen, aber im Wesentlichen doch den vereinbarten Funktions- 

und Leistungsmerkmalen in für den Auftraggeber zumutbarer Weise entsprechen, oder den Auf-

traggeber von Ansprüchen gegenüber dem Schutzrechtsinhaber freistellen. 

 Ist die Nacherfüllung dem Auftragnehmer unmöglich oder nur zu unverhältnismäßigen Bedingun-

gen möglich, hat er das Recht, die betroffenen Leistungen gegen Erstattung der entrichteten Ver-

gütung zurückzunehmen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dabei eine angemessene 

Auslauffrist zu gewähren, es sein denn, dies ist nur zu unzumutbaren rechtlichen oder sonstigen 

Bedingungen möglich. 

51



 

 

 

 

EVB-IT Kauf-AGB Seite 5 von 7 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Kauf-AGB definiert. 

Version 2.0 vom 17.03.2016
 

Die sonstigen Ansprüche des Auftraggebers z.B. auf Rücktritt, Minderung und Schadensersatz bleiben 

unberührt. 

8.2 Die Parteien werden sich wechselseitig unverzüglich über geltend gemachte Ansprüche Dritter ver-

ständigen. Der Auftraggeber wird die behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennen und jegli-

che Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außergerichtlicher Regelungen entweder dem Auf-

tragnehmer überlassen oder nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer führen. Der Auftragnehmer 

erstattet dem Auftraggeber notwendige Verteidigungskosten und sonstige Schäden, soweit dem Auf-

traggeber aus Rechtsgründen die geeigneten Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vor-

behalten bleiben bzw. bleiben müssen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall Anspruch auf einen Vor-

schuss in Höhe der geschätzten Verteidigungskosten. 

8.3 Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen 

den Auftragnehmer ausgeschlossen. 

9 Haftungsbeschränkung 

Sofern keine andere vertragliche Haftungsvereinbarung vorliegt, gelten für alle gesetzlichen und ver-

traglichen Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers folgende Regelungen: 

9.1 Die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen wird für den Vertrag insgesamt grundsätzlich 

auf die Gesamtvergütung beschränkt. Beträgt die Gesamtvergütung weniger als 50.000,- €, wird die 

Haftung jedoch auf 50.000,- € beschränkt.   

Für leicht fahrlässig verursachte Sachschäden haftet der Auftragnehmer abweichend von Sätzen 1 

und 2 mindestens aber auf bis zu 500.000,- € je Schadensereignis und insgesamt mindestens auf bis 

zu 1.000.000,- €. 

9.2 Die Haftung für leicht fahrlässig verursachten Verzug wird insgesamt auf 50 % der Haftungsobergren-

zen gemäß Ziffer 9.1 beschränkt. Im Falle weiterer leicht fahrlässiger Pflichtverletzungen überschreitet 

die Haftung des Auftragnehmers für den Vertrag jedoch nicht die in Ziffer 9.1 vereinbarten Haftungs-

obergrenzen. 

9.3 Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer nur für denjenigen Aufwand, der bei ordnungsgemä-

ßer und regelmäßiger Datensicherung durch den Auftraggeber für die Wiederherstellung der Daten er-

forderlich gewesen wäre.  

9.4 Ansprüche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

9.5 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 

bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das Produkthaf-

tungsgesetz zur Anwendung kommt,  sowie bei Garantieversprechen, soweit bzgl. letzteren nichts an-

deres geregelt ist. 

10 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

10.1 Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer erhoben, verarbeitet oder ge-

nutzt, werden die Parteien eine den gesetzlichen Vorschriften genügende Vereinbarung zur Auftrags-

datenverarbeitung abschließen. 

10.2 Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung 

des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten. Die 

nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist dem Auftraggeber auf 

Verlangen nachzuweisen. 

10.3 Die Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen In-

formationen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an 

Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. Der Erfahrungsaus-

tausch des Auftraggebers mit und innerhalb der öffentlichen Hand bleibt unbenommen, ebenso wie 

die Erfüllung gesetzlicher Pflichten des Auftraggebers. Unberührt bleibt die Pflicht zum vertraulichen 

Umgang mit auf der Grundlage des Vertrages erlangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. 
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10.4 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vertrauliche Informationen nur an solche Subunternehmer weiterzu-

geben, deren Einsatz der Auftraggeber ausdrücklich zugestimmt hat, wenn und soweit diese vertrauli-

chen Informationen für die Erbringung der jeweiligen Leistungen durch den Subunternehmer erforder-

lich sind („need-to-know“-Prinzip). Dies gilt nur, wenn sich der Subunternehmer zuvor dem Auftrag-

nehmer gegenüber mindestens in gleichem Umfang zur Vertraulichkeit verpflichtet hat, wie der Auf-

tragnehmer gegenüber dem Auftraggeber. Dabei muss die Weitergabe der vertraulichen Informatio-

nen durch den Subunternehmer ausgeschlossen sein, soweit nicht der Auftraggeber jeweils zuvor ei-

ner Weitergabe ausdrücklich zugestimmt hat.   

10.5 Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert ansehen 

würde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies können auch solche Informationen sein, die 

während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion bekannt werden. Vertrauliche Informationen 

dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt wer-

den. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die den Parteien bereits recht-

mäßig bekannt sind oder außerhalb des Vertrages ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflich-

tung bekannt werden. 

11 Zurückbehaltungsrechte 

Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es 

sei denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrunde liegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind 

rechtskräftig festgestellt.  

12 Textform 

Soweit nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen und Erklärungen mindestens der 

Textform.  

13 Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Verein-

ten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG*).  
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Begriffsbestimmungen  

 

  

Aufstellung Auspacken und Aufstellen der Hardware, Anschließen an das Stromnetz beim 

Auftraggeber und Durchführen eines Gerätetests 

CISG 

 

United Nations Convention on Contracts for the international Sales of Goods 

(Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den inter-

nationalen Warenkauf). 

Datensicherung Datensicherung umfasst alle technischen und organisatorischen Maßnahmen 

zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und Konsistenz der auf dem 

IT-System gespeicherten und für Verarbeitungszwecke genutzten Daten und 

Software.  
 

Nutzungssperre Maßnahmen zur Einschränkung der Nutzungsmöglichkeit. 

Reaktionszeit Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit den Mängelbehebungsarbei-

ten zu beginnen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der Mängelmeldung 

innerhalb der vereinbarten Servicezeiten und läuft während der vereinbarten 

Servicezeiten. 

Schaden stiftende Soft-

ware  

Software mit vom Auftraggeber unerwünschter, nicht vereinbarter Funktion, die 

zumindest auch den Zweck hat, die Verfügbarkeit von Daten, Ressourcen oder 

Dienstleistungen, die Vertraulichkeit von Daten oder die Integrität von Daten, zu 

gefährden bzw. zu beeinträchtigen, z.B. Viren, Würmer, Trojanische Pferde. 

Teleservice Leistungen unter Inanspruchnahme von technischen Einrichtungen zur Fern-

kommunikation von einem Standort außerhalb des Einsatzortes der Hardware. 

Wiederherstellungszeit Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer die Mängelbehebungsarbeiten 

erfolgreich abzuschließen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der Män-

gelmeldung und läuft ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. 

Vorinstallation Installation von Software auf der Hardware vor deren Lieferung. 
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Wichtiger Hinweis an Bieter als Arbeitgeber: 

Wir verarbeiten im Rahmen des Vergabeverfahrens die personenbezogenen Daten von 
Mitarbeitern Ihres Unternehmens, aus denjenigen Unterlagen, die Sie im Vergabeverfahren 
an uns übermitteln (insbesondere Teilnahmeanträge und Angebote). Im Hinblick auf die 
insoweit von Ihnen an uns übersandten Informationen zu Mitarbeitern Ihres Unternehmens 
delegieren wir hiermit unsere Informationspflichten gemäß den Artt. 13 und 14 DSGVO 
gegenüber den betroffenen Personen auf Sie als Bieter. Wir bitten Sie deshalb, dieses 
Hinweisblatt vor der Übermittlung solcher Unterlagen allen betroffenen Beschäftigten aus-
zuhändigen.  

1. Einleitung 
 
Die im Rahmen des Vergabeverfahrens zur/ zum 305-24-EK2 - Herstellung und Lieferung 
von Gleismaterial bei der rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH („rnv“, „wir“ und „uns“) einzu-
reichenden Dokumente enthalten personenbezogene Daten, die für die Kommunikation und für 
die Entscheidungsfindung im Vergabeverfahren erforderlich sind. Der Schutz dieser Daten ist 
uns wichtig. Wir verarbeiten sie daher mit größtmöglicher Sorgfalt und in Einklang mit den ge-
setzlichen Bestimmungen. 
 
Nachfolgend informieren wir Sie gemäß den Vorgaben der Artt. 13 und 14 der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden 
Ansprüche und Rechte als Betroffener. 
 
2. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich  
 wenden? 
 
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: 
 
rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH  
Möhlstraße 27 
68165 Mannheim 
Tel.: 0621-465-0 
E-Mail: kundenservice@rnv-online.de 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:  
 
CTM-COM GmbH 
Herr Mentges 
Marienburgstraße 27 
64297 Darmstadt 
Tel.: 06154-57605 111 
E-Mail: datenschutz@ctm-com.de oder datenschutz@rnv-online.de 
 
 
3. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vergabeverfahrens von Ihnen 
oder Ihrem Arbeitgeber erhalten. Das sind insbesondere die Daten aus Teilnahmeanträgen oder 
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Angeboten, die im Vergabeverfahren gefordert und einzureichen sind. Regelmäßig handelt es sich 
dabei um:  
 

 dienstliche Kontaktdaten von Ihnen als Einzelunternehmer oder Mitarbeiter Ihres Arbeitge-
bers, wie Vor- und Nachname, Position im Unternehmen, berufliche Telefonnummer und E-
Mail-Adresse, 

 Angaben zu Ihrem beruflichen Werdegang und Ihrer beruflichen Qualifikation, wie Lebens-
läufe, Berufsabschlüsse und persönliche Berufserfahrungen.  

 
Darüber hinaus verarbeiten wir – soweit für das Vergabeverfahren erforderlich – personenbezogene 
Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Handels- und Vereinsregister, Gewerbezent-
ralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet zulässigerweise erheben dürfen oder die uns 
von anderen Behörden des Bundes und der Länder oder von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) 
berechtigt übermittelt werden.  
 
Wir erheben darüber hinaus personenbezogene Daten, z.B. im Zusammenhang mit Bedarfserhe-
bungen, Beschaffungsvorhaben, Teilnahmeanträgen, Angeboten, Fragen, welche z.B. über Web-
formulare in eVergabeplattformen oder per E-Mail an uns übermittelt werden, Daten aus der Erfül-
lung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr) sowie Dokumentationsdaten (z.B. 
über Fragen und Antworten zu unseren Vergabeverfahren). 
 
4. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher  
 Rechtsgrundlage? 
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Daten-
schutzgrundverordnung („DSGVO“) und – soweit anwendbar – des Bundesdatenschutzgesetzes 
(„BDSG“) sowie gegebenenfalls weiteren anwendbaren Datenschutzbestimmungen.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der rechtmäßigen Durchfüh-
rung und Verwaltung des Vergabeverfahrens, im Einzelnen zur: 
  
 Einhaltung der geltenden vergaberechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vergabe-

grundsätze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit, der Verhältnis-
mäßigkeit, der Gleichbehandlung 

 Prüfung und Beantwortung von Fragen und Hinweisen von Bietern im Vergabeverfah-
ren 

 Prüfung und Wertung von Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen, Teil-
nahmeanträgen und Angeboten im Vergabeverfahren, insbesondere auf vergaberecht-
liche Ausschlussgründe 

 Dokumentation des Vergabeverfahrens 
 Führung einer sachdienlichen Kommunikation während des Vergabeverfahrens. 

 
 
Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Durchführung der für uns ver-
pflichtenden Eignungsprüfung (insbesondere Angaben zur Befähigung und gegebenenfalls 
Erlaubnis zur Berufsausübung sowie zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit) und 
für die Prüfung zwingender Ausschlussgründe wegen eines Verstoßes gegen bestimmte Straf-
vorschriften erfolgt, ist diese gemäß Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c), Absatz 3 DSGVO in Verbin-
dung mit den §§ 122 und 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen („GWB“) zur 
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Erfüllung dieser rechtlichen Verpflichtungen zulässig. 
 
Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rah-
men des Vergabeverfahrens Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Diese Vorschrift gestattet uns 
die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen oder der Interessen eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erforderlich machen, überwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der ord-
nungsgemäßen Durchführung des Vergabeverfahrens unter Beachtung der insoweit geltenden 
gesetzlichen Vorgaben.  
 
 
5. Wer bekommt Ihre Daten? 
 
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsgrundlage dies gestattet. Ihre per-
sonenbezogenen Daten werden – soweit erforderlich und zulässig – weitergegeben an:  
 
 Bundesamt für Justiz zur Einholung von Gewerbezentralregister-Auskünften gem. 

§ 150a GewO 
 zuständige Stellen für vergaberechtliche relevante Register (z.B. Wettbewerbsregister, 

Transparenzregister) 
 zuständige Stellen zur Einholung von Auskünften betreffend das Vorliegen von verga-

berechtlichen Ausschlussgründen  
 Referenzgeber zur Überprüfung von Referenzen  
 Sicherheits- und Ordnungsbehörden zur Überprüfung etwaiger bewachungsrechtlicher 

Voraussetzungen 
 mit der Beratung oder Unterstützung im Vergabeverfahren beauftragte Dritte (z.B. Inge-

nieurbüros, Beratungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien)  
 Teilnehmer am Vergabeverfahren zur Information über die Vergabeentscheidung 
 Instanzen für die Nachprüfung von Vergabeverfahren und die dort beteiligten Parteien 
 Rechnungsprüfungs-, Revisions- und Kontrollinstanzen. 

 
Soweit wir mit Auftragsverarbeitern zusammenarbeiten, werden Ihre Daten an diese weitergege-
ben. Auftragsverarbeiter sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen (Art. 28 
DSGVO) mit der Verarbeitung von Daten beauftragen (Dienstleister, Erfüllungsgehilfen) und ent-
sprechend anweisen. Wir bleiben auch in diesem Fall weiterhin für den Schutz Ihrer personenbezo-
genen Daten verantwortlich. Beauftragt werden diese Unternehmen von uns insbesondere in fol-
genden Bereichen: 
 
 Bereitstellung und Betrieb der im Vergabeverfahren eingesetzten eVergabeplattformen 
 ggf. Digitalisierung von in Papierform im Vergabeverfahren eingereichten Unterlagen 

 
6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies zur Durchführung des 
Vergabeverfahrens und unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. 
Als Bestandteil der Dokumentation des Vergabeverfahrens fallen Ihre Daten unter die Aufbe-
wahrungsfristen gemäß § 8 Abs. 4 VgV (bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages oder Rah-
menvertrages, mindestens jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlages) oder im Fall einer 
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Unterschwellenvergabe gemäß § 6 Abs. 2 UVgO (mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zu-
schlags).  
 
Darüber hinaus können für uns abweichende Aufbewahrungsfristen gelten, die in Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften wie denjenigen zur Bundeshaushaltsordnung festgelegt sind. Gemäß 
diesen Vorschriften kann eine Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten für einen Zeitraum 
von bis zu zehn Jahren erforderlich sein.  
 
Soweit nach Beendigung des Vergabeverfahrens durch Ihr Unternehmen oder durch uns noch An-
sprüche bestehen oder geltend gemacht werden, werden Ihre personenbezogenen Daten jedoch erst 
dann gelöscht, wenn diese Ansprüche abschließend geklärt sind, spätestens jedoch mit Ablauf der 
gesetzlichen Verjährungsfrist. Gemäß den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches („BGB“) können 
diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre 
beträgt. 
 
Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die vorgenannten Zwecke nicht mehr 
erforderlich ist, löschen wir diese. 
 
7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt? 
 
Eine Datenübermittlung in Drittländer (Staaten außerhalb der europäischen Union und des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums - EWR) oder an eine internationale Organisation findet nicht 
statt.  
 
 
8. Welche Rechte haben Sie? 
 
Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen uns gegenüber folgende Rech-
te: 
 
a. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 
 
Gemäß Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, 
ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie 
ein Recht auf detaillierte Auskunft über die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Die 
Auskunftserteilung kann in begründeten Einzelfällen auf Grundlage des Art. 12 Abs. 5 Satz 2 lit. 
b) DSGVO oder der in § 34 BDSG geregelten Fälle abgelehnt werden.  
 
b. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
 
Sie können von uns die unverzügliche Berichtigung unrichtiger Daten verlangen, die Sie betref-
fen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie zudem das Recht, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung – zu verlangen. 
 
c. Recht auf Löschung oder „Recht auf Vergessenwerden“ (Art. 17 DSGVO) 
 
Sie haben unter den in Art. 17 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Löschung 
Ihrer personenbezogenen Daten. Dieses Recht ist in den in Artikel 17 Abs. 3 DSGVO genann-
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ten Fällen eingeschränkt. 
 
d. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
 
Sie haben unter den in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Einschrän-
kung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, u.a. wenn und solange Uneinigkeit 
über die Richtigkeit Ihrer Daten besteht, Sie eine Löschung der Daten ablehnen oder Sie Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung einlegen und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten 
Interessen überwiegen. 
  
e.  Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 
 
Soweit eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns ausnahmsweise auf Ihrer 
freiwillig erteilten und jederzeit widerrufbaren Einwilligung oder einem Vertrag gemäß Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO beruht, können Sie bei Vorliegen der in Art. 20 DSGVO genannten 
Voraussetzungen auch die Herausgabe der im Rahmen des Vergabeverfahrens bereitgestell-
ten personenbezogenen Daten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen 
verlangen (Recht auf Datenübertragbarkeit). 
 
f. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 
 
Ferner haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde insbesondere in dem 
EU-Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen 
Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen 
die DSGVO oder andere Datenschutzvorschriften verstößt.  
 
Die Anschrift der für die rnv zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: 
 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Königstraße 10a 
70173 Stuttgart 
Tel: 0711 61 55 41–0 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

 
Weitere verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe, die Ihnen möglicherweise zu-
stehen, bleiben hiervon unberührt.  
 
9. Besteht für Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 
 
Im Rahmen des Vergabeverfahrens müssen diejenigen Ihrer personenbezogenen Daten bereit-
gestellt werden, die für die Durchführung und Verwaltung eines rechtmäßigen Vergabeverfah-
rens und der damit verbundenen vergaberechtlichen Rechte und Pflichten von uns als öffentli-
chem Auftraggeber erforderlich sind.  
 
Ohne diese Daten wird die rechtmäßige Durchführung und Verwaltung des Vergabeverfahrens 
gefährdet.  
 
 
 
 

59

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de


Hinweise zum Datenschutz 
 
Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) 

Seite 6 von 6 
 

10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall? 
 
Zur Durchführung und Verwaltung des Vergabeverfahrens findet grundsätzlich keine vollauto-
matisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO statt. Sollten wir diese Verfahren in 
Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren. 
 
Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO 
 
Sie haben zudem das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO 
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch gemäß Art. 21 
Abs. 1 DSGVO einzulegen. Dies gilt auch für ein etwa auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sin-
ne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO. 
 
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Der Widerspruch ist formfrei möglich und an die unter Ziffer 2 angegebenen Kontaktdaten zu richten. 

 
*** 
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Allgemeine Angaben zu den Unternehmen einer Bietergemeinschaft 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Name des 
geschäftsführenden 
Unternehmens
Rechtsform 

Anschrift 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und 
beim Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 

Neubeschaffung Außenanzeiger Variobahn 

239-25-E11
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Name des 
Bietergemeinschaftsmitglieds 
[1]
Rechtsform 

Anschrift 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und 
beim Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 

Neubeschaffung Außenanzeiger Variobahn 

239-25-E11
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Name des 
Bietergemeinschaftsmitglieds [2]
Rechtsform 

Anschrift 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und beim 
Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 

Neubeschaffung Außenanzeiger Variobahn 

239-25-E11
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Name des 
Bietergemeinschaftsmitglieds [3]
Rechtsform 

Anschrift 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und beim 
Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 

Neubeschaffung Außenanzeiger Variobahn 

239-25-E11
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erklären, uns im Falle der Angebotsaufforderung zu einer Bietergemeinschaft und im Falle der 
Auftragserteilung zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschließen. 

Wir erklären weiterhin, dass 

• das oben bezeichnete geschäftsführende Unternehmen die Bietergemeinschaft gegenüber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, dies schließt die Abgabe von Erklärungen im
Vergabeverfahren ein – dazu gehören auch Angaben zu unserer technischen, wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfähigkeit;

• alle Mitglieder im Auftragsfalle für die Erfüllung des Vertrages als Gesamtschuldner haften;
• das oben bezeichnete geschäftsführende Unternehmen berechtigt ist, mit uneingeschränkter

Wirkung Zahlungen anzunehmen.

Neubeschaffung Außenanzeiger Variobahn 
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Erklärung zur Nichtvorlage einer wettbewerbsbeschränkenden Abrede i. S. d. § 1 GWB 

[Aufforderung  Abgabe einer Erklärung über die Gründe für die Bildung einer 

Bietergemeinschaft] 

[Zu unterschreiben von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft]

[Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in der Plattform hochladen.]

Unterschrift:  

_____________________________________________ 

(Name des erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 

Neubeschaffung Außenanzeiger Variobahn 
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Unterschrift: 

_____________________________________________ 

(Name des erklärenden, Firmenname und Rechtsform)  

Unterschrift: 

_____________________________________________ 

(Name des erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 

Unterschrift: 

_____________________________________________ 

(Name des erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 

Neubeschaffung Außenanzeiger Variobahn 
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Formular Allgemeine Angaben zum Unternehmen (Einzelbieter)

Allgemeine Angaben zum Unternehmen eines Einzelbieters 

Name des Bieters
Rechtsform 

Anschrift 
Telefon 
Telefax 
E-Mail-Adresse
Ansprechpartner 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage 
beim Korruptionsregister und 
beim Gewerbezentralregister: 
Angaben zum gesetzlichen 
Vertreter, bei 
Personengesellschaften zum 
geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Angaben zu weiterem 
gesetzlichen Vertreter, bei 
Personengesellschaften zu 
weiterem geschäftsführenden 
Gesellschafter 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Hier gemäß § 126b BGB eintragen: 

_____________________________________________ 
(Firmenname und Rechtsform) 

239-25-E11
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Formular B.IV.1 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
- nur im Falle einer Bietergemeinschaft oder

Eignungsleihe auszufüllen -

Hinweis: Dieses Formblatt muss nur in den nachfolgenden Anwendungsfällen ausgefüllt werden: 
Im Falle einer Bietergemeinschaft muss dieses Formblatt durch jedes Mitglied der 
Bietergemeinschaft ausgefüllt werden. 
 Im Falle der Inanspruchnahme der Kapazitäten eines anderen Unternehmens zum Nachweis der 
Eignung des Bieters (Eignungsleihe) muss dieses Formblatt auch durch diesen 
qualifizierten Nachunternehmer ausgefüllt werden. Hierzu ist dieses Formblatt entsprechend zu 
vervielfältigen. 

Name der Bietergemeinschaft / des qualifizierten Nachunternehmers 

1. Erklärung gemäß § 123 Abs. 1 GWB

Entweder: 
 Erklärung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bieters/des Mitglieds 
der Bietergemeinschaft zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt wurde oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig 
festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 

- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter
Vermögenswerte),

- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder
in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),

- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),

239-25-E11
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- den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale
Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder

- den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des
Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften 
anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen 
zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt 
hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 

Oder falls diese Erklärung nicht abgegeben werden kann: 

 Erklärung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als fünf Jahre ab dem Tag  der 
rechtskräftigen Verurteilung vergangen sind 

oder 

 Erklärung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund 
abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, 
wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder das 
Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB eingeleitet hat. 

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind zu erläutern und die etwaigen 
Selbstreinigungsmaßnahmen nachzuweisen 

Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

2. Erklärung gemäß § 123 Abs. 4 GWB

Enweder 
Erklärung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet: 

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur 
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskräftige Gerichts- oder 
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den öffentlichen Auftraggeber 
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.  

Oder falls diese Erklärung nicht abgegeben werden kann: 

 Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als fünf 
Jahre ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung vergangen sind 

oder 
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 Erklärung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es 
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur 
Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 

oder falls diese Erklärungen nicht abgeben werden können: 

 Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem 
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des 
öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre oder 
das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB eingeleitet hat. 

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind zu erläutern und die etwaigen 
Selbstreinigungsmaßnahmen nachzuweisen 

Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

3. Erklärung gemäß § 124 Abs. 1 GWB

Enweder 
Erklärung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befindet: 

- Das Unternehmen hat bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen,

- das Unternehmen ist zahlungsunfähig, über das Vermögen des Unternehmens ist ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden, die
Eröffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das Unternehmen
befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tätigkeit eingestellt,

- das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere
Verfehlung begangen, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; das
Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung
der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender
Stellung,

- es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit
anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

- es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens, der die
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei
der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere,
weniger einschneidende Maßnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden
kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann
nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen als einen Ausschluss beseitigt
werden,

71



Seite 4 von 5 

Formular B.IV.1 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren
öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt
und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren
Rechtsfolge geführt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine
schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten oder ist nicht in der
Lage, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in
unzulässiger Weise zu beeinflussen oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten,
durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder das
Unternehmen hat fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt, die die
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder hat
versucht, solche Informationen zu übermitteln.

Oder falls diese Erklärung nicht abgegeben werden kann: 

 Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei 
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind 

oder 

 Erklärung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem 
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemäßer 
Ermessensausübung, insbesondere unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaßnahmen 
gemäß § 125 GWB eingeleitet hat. 

Die Gründe aus Sicht des Unternehmens sind zu erläutern und die etwaigen 
Selbstreinigungsmaßnahmen nachzuweisen 

Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

4. Erklärung gemäß § 124 Abs. 2 GWB
Zu § 21 AEntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)

Entweder 

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 AEntG vorliegt. 

Oder falls die Erklärung nicht abgebeben werden kann:  

Erklärung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erläuterung, warum aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. 

Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 
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Zu § 98c AufenthG (Aufenthaltsgesetz) 

Entweder 

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AufenthG vorliegt. 

Oder falls die Erklärung nicht abgebeben werden kann:  

Erklärung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erläuterung, warum aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. 
Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

Zu § 19 MiLoG (Mindestlohngesetz) 

Entweder 

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 19 MiLoG vorliegt. 

Oder falls die Erklärung nicht abgebeben werden kann:  

Erklärung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erläuterung, warum aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. 
Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

Zu § 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) 

Entweder 

Erklärung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt. 

Oder falls die Erklärung nicht abgebeben werden kann:  

Erklärung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erläuterung, warum aus Sicht des 
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. 
Diese Gründe sind in einer Anlage darzustellen. 

5. Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten

Erklärung, dass unser Unternehmen sowie die jeweiligen geschäftsführenden Personen in 
Bezug auf das vorliegende Verfahren keine unzulässige, wettbewerbsbeschränkende Abrede 
getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter gehandelt haben. 

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer oder Mitgliedern einer Bietergemeinschaft:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift:

_____________________________________________ 

(Name des Erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 
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Erklärung für qualifizierte Nachunternehmer 

Hinweis: Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitäten eines anderen 
Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den 
Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben, 
wofür er die Kapazitäten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will. 

Außerdem muss der Bieter durch 
Vorlage einer Verpflichtungserklärung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass 
ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. 
Nachunternehmer, die der Bieter für die Auftragsausführung einsetzen will, deren Kapazitäten 
er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, müssen in diesem 
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden. 

Ergänzend zu diesem Formblatt sind vom qualifizierten Nachunternehmer auch die Formblätter 
B.IV.1. auszufüllen.

Sofern der Bieter mehrere andere Unternehmen benennen will, ist dieses Formblatt 
entsprechend zu vervielfältigen. 

Name des qualifizierten Nachunternehmers 

Rechtsform 

Anschrift 

Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister 
des Landes, in welchem der Nachunternehmer 
ansässig ist 

 Ja, ein entsprechender Nachweis ist dem 
Teilnahmeantrag beigefügt. 

 Keine Eintragung. 
Zur ggf. erforderlichen Abfrage im 
Korruptionsregister und im 
Gewerbezentralregister: 

Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort des 
gesetzlichen Vertreters, bei 
Personengesellschaften der 
geschäftsführenden Gesellschafter 

Telefon 

Telefax 

E-Mail

Ansprechpartner 

Angabe, wofür die Kapazitäten dieses anderen 
Unternehmens in Anspruch genommen 
werden 

[ggf. erforderliche Zulässigkeitsnachweise] 

239-25-E11
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Verpflichtungserklärung des anderen Unternehmens 

Wir verpflichten uns, dem Bieter / der Bietergemeinschaft 

_______________________________________________________________________________ 
im Auftragsfalle die erforderlichen Mittel, für deren Nachweis wir vom Bieter zum Nachweis seiner 
Eignung benannt wurden, zur Verfügung zu stellen. 

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift: 

_____________________________________________ 

(Name des Erklärenden, Firmenname und Rechtsform) 
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen 

nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug 

zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, 

Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit 

mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten 

oder Eignungsverleiher. 

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung

des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines

der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von

Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen

oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder 
Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt 
werden. 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c) 
genannten Fälle zutrifft. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung 

nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe). 

folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe). 

Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

Neubeschaffung Außenanzeiger Variobahn 
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Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
ke

 
ine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n. 

Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n. 

Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person) 
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Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

Fachaufsicht führende Ebenen in den Ländern 

Sanktionen der EU gegen Russland 

 

Verordnung (EU) 2022/576 

BWI7-70409/2#1 

Berlin, 14. April 2022 

Seite 1 von 3 

I. EU-Sanktionen gegen Russland 

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 

Ukraine destabilisieren hat die EU verschärfte Sanktionen gegen Russland erlassen. 

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Europäische Kommission werden nachfolgend 

erste Hinweise dazu gegeben. 

II. Verbot der Auftragsvergabe 

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an Per-

sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-

weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.  

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des 

Bewerbers/Bieters in Russland, 
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b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der 

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im 

Umfang von mehr als 50 Prozent, 

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder 

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen. 

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-

ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent übersteigt. 

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Verträge, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-

men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145 

Nummer 1 bis 6). 

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage 

beigefügte Eigenerklärung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklärung 

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschließen (§ 16 EU 

Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A). 

III. Fortführung bestehender Verträge 

Bestehende Verträge mit den unter II. a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen 

wurden, dürfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgeführt werden.  

Das gilt auch für Verträge mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar, 

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit, 

ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfüllungsverbot zum 

10. Oktober 2022 zu kündigen.  

Auch für bestehende Verträge ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern. 

IV. Ausnahmen 

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortführung der Verträge enthält Art 5k Absatz 2 

Ausnahmen. Für den Bundeshochbau können insbesondere Buchstabe a (Baumaßnahmen im 

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlägig sein. 

Eine Ausnahme bedarf der über mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zuständigen Behörde. 
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V. Zuwendungsbau 

Die EU-Verordnung gilt für öffentliche Aufträge (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie 

findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfänger öffentlicher Auf-

traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach 

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an. 

VI. Inkrafttreten 

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch geprüft. 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

Janssen 

 

 

Anlagen 
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022 

Formblatt für Eigenerklärungen 
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Muster Stand 19.04.2023 

Merkblatt für die Abgabe der Verpflichtungserklärung 
zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen 

nach den Vorgaben 
des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-

Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 
 
Dieses Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen 
Erklärung unterstützen. 
 

Allgemeines 
 
Das LTMG verpflichtet öffentliche Auftraggeber, öffentliche Aufträge über Bau- und 
Dienstleistungen ab einem geschätzten Auftragswert von 20.000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) nur an solche Unternehmen zu vergeben, die sich bei der Angebotsab-
gabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohnge-
setzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsver-
ordnung entspricht, soweit nicht eine Tariftreueverpflichtung besteht und die danach 
maßgebliche tarifliche Regelung für die Beschäftigten günstiger ist. 
 
Die Schätzung des Auftragswertes richtet sich nach der Vergabeverordnung 
(VgV). Danach ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung 
ohne Umsatzsteuer einschließlich etwaiger Prämien oder sonstiger Zahlungen an 
Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind etwaige Optionen oder Vertragsver-
längerungen zu berücksichtigen. Der Wert eines beabsichtigten Auftrags darf nicht in 
der Absicht geschätzt oder aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmung 
zu entziehen. 
 

Informationen zum LTMG 
 
Beim Regierungspräsidium Stuttgart ist eine Servicestelle eingerichtet, die über 
das LTMG umfassend informiert und die Entgeltregelungen aus den einschlägigen 
und repräsentativen Tarifverträgen zur Verfügung stellt (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx). Auf die Internet-
seite der Servicestelle gelangen Sie auch über den QuickLink (Der schnelle Klick) 
„Tariftreue“ auf der Startseite des Regierungspräsidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx). Die Servicestelle gibt auch Muster für die 
Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen bekannt. Außerdem fungiert die Service-
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stelle als Geschäftsstelle des Beirats für die Feststellung der repräsentativen Tarif-
verträge im Verkehrsbereich.  
 

Zur Verpflichtungserklärung im Einzelnen: 
 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der 

Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der 
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den 
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des AEntG gebunden ist; 

 
 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der 

Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der 
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage 
des AEntG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwen-
dung findet, ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen 
Rechtsverordnung entspricht. 

 
In § 3 Abs. 1 LTMG wird festgelegt, dass öffentliche Aufträge über Bau- und Dienst-
leistungen, die vom AEntG erfasst werden, nur an solche Unternehmen vergeben 
werden dürfen, die sich vorher verpflichten, ihren Beschäftigten mindestens das auf 
der Grundlage des AEntG für allgemeinverbindlich erklärte Entgelt zu zahlen. Das 
AEntG gilt derzeit für folgende Wirtschaftsbereiche: 
 
 Baugewerbe, Dachdeckerhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk, Elektro-

handwerk, einschließlich der Erbringung von Montageleistungen auf Baustellen 
außerhalb des Betriebssitzes, 

 Gebäudereinigung, 
 Briefdienstleistungen, 
 Sicherheitsdienstleistungen, 
 Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken, 
 Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft, 
 Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst, 
 Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch 

Sozialgesetzbuch, 
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 Pflegedienstleistungen 
 Schlachten und Fleischverarbeitung. 
 
Voraussetzung ist jedoch, dass das Unternehmen überwiegend in einer dieser Bran-
chen tätig ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Beschäftigten im jeweiligen Kalender-
jahr - bezogen auf die Gesamtarbeitszeit - zeitlich überwiegend die jeweiligen bran-
chentypischen Tätigkeiten erbracht haben. Hierbei sind Hilfs- und Nebenarbeiten 
hinzuzurechnen, wenn sie zu einer sachgerechten Ausführung der Tätigkeit notwen-
dig sind und deshalb mit ihnen in Zusammenhang stehen.  
 
Möglich ist auch, dass im Rahmen eines öffentlichen Auftrags nur ein Teil der Be-
schäftigten des Unternehmens dem AEntG unterfällt. In diesem Fall muss sich das 
Unternehmen hinsichtlich der restlichen Beschäftigten verpflichten, bei der Ausfüh-
rung der Leistung mindestens das nach § 4 des LTMG zu zahlende Mindestentgelt 
(brutto) pro Stunde zu zahlen. 
 
Die Tarifverträge, die nach dem AEntG auf ein Unternehmen Anwendung finden, las-
sen sich z. B. folgender Internetseite der Zollverwaltung entnehmen: 
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-
AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn-Lohnuntergrenze/branchen-
mindestlohn-lohnuntergrenze.html.  
  
 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-

reich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene bei der Ausfüh-
rung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das insgesamt mindestens dem in Ba-
den-Württemberg für diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentati-
ven mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen 
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Auf-
wendungen für die Altersversorgung, entspricht;  

 
 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-

reich des freigestellten Verkehrs gemäß § 1 der Freistellungs-Verordnung bei der 
Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben 
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht, wenn die Leistung nicht vom Anwen-
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dungsbereich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den stra-
ßengebundenen Personenverkehr umfasst wird; 

 
 dass mein/unser Unternehmen während der Ausführung der Leistung eintretende 

tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachvollzieht. 
 
Öffentlichen Personenverkehrsdienste sind gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 Dienstleistungsaufträge im straßengebundenen öffentlichen Personen-
verkehr mit Bussen und Straßenbahnen, sonstige Dienstleistungsaufträge im schie-
nengebundenen Personenverkehr sowie Dienstleistungskonzessionen in diesen Be-
reichen. Dies umfasst sämtliche, insbesondere auch die nach § 13 des Personenbe-
förderungsgesetzes genehmigten Verkehrsdienstleistungen. Vom LTMG erfasst sind 
auch Auftragsvergaben über die nicht als öffentliche Personenverkehre geltenden Ver-
kehrsaufträge im Sinne der Freistellungsverordnung; hierzu gehören insbesondere der 
freigestellte Schülerverkehr sowie der Transport von körperlich, geistig oder seelisch 
behinderten Personen zu oder von Einrichtungen, die deren Betreuung dienen. 
 
Sind im öffentlichen Personenverkehr mehrere Tarifverträge einschlägig, müssen 
Auftragnehmer ihren Beschäftigten zur Erfüllung ihrer Tariftreuepflichten insgesamt 
mindestens das in einem der einschlägigen und als repräsentativ festgestellten Tarif-
verträge vorgesehene Entgelt zahlen. 
 
Die Feststellung der repräsentativen Tarifverträge erfolgt durch das Wirtschaftsminis-
terium im Einvernehmen mit dem Verkehrsministerium unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen eines mit den im betroffenen Verkehrsbereich tätigen Sozialpartnern 
paritätisch besetzten Beirats. 
 
Die einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge werden vom Auftraggeber in der 
Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen des öffentlichen Auftrags benannt. 
Das Verzeichnis der repräsentativen Tarifverträge für öffentliche Aufträge über Ver-
kehrsdienstleistungen nach § 1 Absatz 3 der Verordnung des Sozialministeriums zur 
Durchführung des § 3 Absatz 4 des LTMG wurde als Verwaltungsvorschrift im Ge-
meinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht. Zugleich stellt 
die beim Regierungspräsidium Stuttgart eingerichtete Servicestelle das Verzeichnis 
und die darin enthaltenen Tarifverträge im Internet zur Verfügung (https://rp.baden-
wuerttem-
berg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Repraesentative_Tarifvertraege.aspx). 
Auf die Internetseite der Servicestelle gelangen Sie auch über den QuickLink (Der 
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schnelle Klick) „Tariftreue“ auf der Startseite des Regierungspräsidiums Stuttgart 
(https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).  
 
Grundsätzlich gilt das LTMG auch für den freigestellten Verkehr. Ob im Einzelfall bei 
öffentlichen Aufträgen über Verkehrsdienstleistungen für den freigestellten Verkehr 
Tariftreue nach den einschlägigen und repräsentativen Tarifverträgen einzuhalten ist 
oder das Mindestentgelt des § 4 LTMG gilt, hängt von der jeweils ausgeschriebenen 
Leistung ab. Es gelten die einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den 
straßengebundenen Personenverkehr, sobald der freigestellte Verkehr vom Anwen-
dungsbereich des jeweiligen Tarifvertrages umfasst wird. 
 
Bei Ausschreibungen über die Beförderung von bis zu neun Personen einschließlich 
des Fahrzeugführers, wird der Verkehr mit Personenkraftwagen im Sinne des 
§ 4 Abs. 4 Nr. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) betrieben. Im Hinblick auf  
Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf der Straße, die  
die Beförderungen der mit Personenkraftwagen i.S.d. § 4 Abs. 4 Nr. 1 PBefG durch-
geführten freigestellten Verkehre erfassen, gelten die Regelungen der WBO-
Tarifwerke, soweit der jeweilige Sachverhalt von deren Geltungsbereich erfasst wird 
und sofern die Vergabe nach dem 1. Januar 2022 eingeleitet wurde. Ansonsten gilt 
für die betreffenden Verkehre zum jetzigen Zeitpunkt nur das derzeit geltende verga-
bespezifische Mindestentgelt. 
 
Bei Ausschreibungen über die Beförderung von mehr als neun Personen einschließ-
lich Fahrer wird der Verkehr mit Kraftomnibussen im Sinne des § 4 Abs. 
4 Nr. 2 PBefG betrieben. Diese Verkehre fallen unter den Anwendungsbereich der 
WBO-Tarifwerke. 
 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der 

Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben 
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht  
oder 

 dass mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig 
ist und die Leistung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigen 
ausgeführt wird. 

 
Diese Erklärung ist abzugeben, wenn 
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 Unternehmen zwar an das AEntG gebunden sind, aber ihren Beschäftigten weni-
ger als das aktuell gültige Mindestentgelt bezahlen, 

 tarifgebundene Unternehmen im Bereich der Personenverkehrsdienste ihren Be-
schäftigten weniger als das aktuell gültige Mindestentgelt bezahlen, 

 es sich um sonstige Unternehmen handelt, tarifgebunden oder nicht tarifgebunden. 
 
Sofern keine Tariftreue gefordert werden kann, müssen sich Unternehmen nach § 4 
LTMG verpflichten, ihren unter das Mindestlohngesetz (MiLoG) fallenden Beschäftig-
ten bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das mindestens den Vor-
gaben des Mindestlohngesetzes und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlasse-
nen Rechtsverordnung entspricht. Dies gilt jedoch nicht für die Leistungserbringung 
durch Auszubildende. 
 
Die zweite Variante trägt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13 
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschließlich im 
Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgeführt wird. 
 
                                                                                                                                                                                                                    
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass ich mir/wir uns  

 
 von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Ver-

leihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso 
abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihun-
ternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann 
dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);  
oder 
 von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-

cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Aus-
land mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese 
Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n); 
 

§ 6 Abs. 2 LTMG verpflichtet die Unternehmen dem öffentlichen Auftraggeber Tarif-
treue- und Mindestentgelterklärungen der Nachunternehmen vorzulegen. Gleiches 
gilt, wenn das Unternehmen oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausführung 
des Auftrags Arbeitskräfte eines Verleihunternehmens einsetzt. Dies gilt grundsätz-
lich auch für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der vom be-
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auftragten Unternehmen eingeschalteten Nachunternehmen. Auf die Verpflichtung 
zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen kann verzichtet werden, 
wenn das Auftragsvolumen eines Nachunternehmens oder Verleihunternehmens 
weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) beträgt. Hierfür gilt die erste Varian-
te. 
 
Die zweite Variante trägt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13 
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschließlich im 
Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgeführt wird. 
 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
 dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachun-

ternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 
LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und 
den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern ausführen. 

 
Auch wenn auf die Verpflichtung zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklä-
rungen verzichtet werden kann, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh-
mens oder Verleihunternehmens weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) be-
trägt, muss das beauftragte Unternehmen gleichwohl dafür sorgen, dass Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen die Pflicht zur Tariftreue- und Mindestentgeltzah-
lung einhalten. 
 
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  
 
• dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber 
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen, 

 
In § 7 Abs. 1 LTMG sind die Nachweispflichten der Auftragnehmer sowie ihrer Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen über die Einhaltung ihrer Verpflichtungen zur 
Tariftreue- bzw. Mindestentgeltzahlung festgelegt. 
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• dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, 

 
Die öffentlichen Auftraggeber haben das Recht, Kontrollen durchzuführen. Sie haben 
die Möglichkeit, die Einhaltung der Vorgaben durch ihre Vertragspartner durch an-
lass- oder stichprobenbezogene Prüfungen aufgrund der von den Unternehmen vor-
zulegenden Unterlagen sicherzustellen. Vorbereitend darauf haben die Unternehmen 
entsprechende vollständige und prüffähige Unterlagen bereitzuhalten. 
 
• dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öf-

fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe 
für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,  

 
§ 8 LTMG regelt die Sanktionsmöglichkeiten gegenüber dem Auftragnehmer bei Ver-
stößen.  
 
Im Vertrag werden die Bezahlung einer Vertragsstrafe bei vorsätzlichen oder fahrläs-
sigen Verstößen gegen die §§ 3 bis 7 LTMG und die Voraussetzungen für ihre Ver-
wirkung vereinbart. Die Vertragsstrafe beträgt ein Prozent, bei Verkehrsdienstleistun-
gen beträgt die Vertragsstrafe bis zu einem Prozent des Auftragswerts je Verstoß. 
Die Obergrenze bei mehreren Verstößen beträgt innerhalb eines Auftrags fünf Pro-
zent. 
 
• dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unterneh-

mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung, 
 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns beauf-

tragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabe-
verfahren zur Folge hat, 

 mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die 
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers 
ausgeschlossen werden kann/können, 

 
Der öffentliche Auftraggeber kann Auftragnehmer, Nachunternehmen oder Verleihun-
ternehmen bei ihm bekannt gewordenen schuldhaften Verstößen gegen ihre Ver-
pflichtungen nach dem LTMG bis zu drei Jahre lang von weiteren Auftragsvergaben 
ausschließen. Die Entscheidung sowie die konkrete Dauer des Ausschlusses stehen 
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im pflichtgemäßen Ermessen des öffentlichen Auftraggebers und haben sich an den 
Umständen des Einzelfalls zu orientieren. Selbstreinigende Maßnahmen der Unter-
nehmen (z. B. arbeitsrechtliche Maßnahmen) werden angemessen berücksichtigt. 
 
 dass der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündi-

gung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen ha-
be/haben. 

 
Der öffentliche Auftraggeber kann als weitere Sanktion fristlos kündigen, wenn dies 
vereinbart wurde. Der Auftragnehmer ist dann verpflichtet, dem öffentlichen Auftrag-
geber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen (§ 8 Abs. 2 
LTMG). 
 
 dass der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung 
informiert. 

 
Der öffentliche Auftraggeber ist verpflichtet, die nach dem AEntG für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung 
bei entsprechenden Verstößen zu informieren. 
 

 
Sie erhalten weitere Informationen auf der Internetseite der Servicestelle unter 
https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx oder über 
den Quick-Link (Der schnelle Klick) „Tariftreue“ auf der Startseite des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).  
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Muster Stand 01.02.2021 

 

Verpflichtungserklärung 

für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden 

 

zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-

ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Würt-

temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 

 

Ich erkläre/Wir erklären,  

 

 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der 

Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der 

jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-

schließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den 

Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-

men aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist; 

 

 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die 

nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fas-

sung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung 

findet, bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens 

den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 

Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht. 

 

 dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder 

beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden 

Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und 

Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese 

dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege; 

 

 sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Ver-

pflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen. 

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  

 

 dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber 

die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen je-

derzeit nachzuweisen, 
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 dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vor-

stehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, 

 

 dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öf-

fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe 

für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,  

 

 dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unterneh-

mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-

nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung 

 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens oder die von mir/uns be-

auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-

beverfahren zur Folge hat, 

 mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die 

Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers 

ausgeschlossen werden kann/können, 

 der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung 

aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auf-

traggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen 

habe/haben, 

 der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwal-

tung informiert. 

 

 

___________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift, Firmenstempel 

Sofern die Verpflichtungserklärung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel übermittelt wird: 
 
_________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Name der erklärenden Person (in Druckbuchstaben)  
 
__________________________________________ 
Unterschrift (Faksimile oder Scan)  
 
Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz „diese Erklärung ist nicht unterschrie-
ben“ ergänzt werden.  
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Verpflichtungserklärung  

zum Mindestentgelt  

 

(sofern der öffentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um 

Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 

Schiene handelt) 

 

zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-

ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Würt-

temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 

 

Ich erkläre/Wir erklären,  

 

 dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei 

der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den 

Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 

Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht 

oder 

 mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig ist 

und die Leistung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigten 

ausgeführt wird. 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 

 dass ich mir/wir uns  

 von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten 

Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne 

ebenso abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und 

Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und 

diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);  

oder 

 von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-

cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Aus-

land mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und 

diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n); 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 

 dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nach-

unternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 

4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind 
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und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern ausführen. 

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  

 

 dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber 

die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen je-

derzeit nachzuweisen, 

 dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vor-

stehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, 

 dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öf-

fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe 

für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,  

 dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unterneh-

mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-

nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung 

 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns be-

auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-

beverfahren zur Folge hat, 

 mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-

nehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die 

Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers 

ausgeschlossen werden kann/können, 

 der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung 

aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auf-

traggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen 

habe/haben. 
 

___________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift, Firmenstempel 

Sofern die Verpflichtungserklärung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel übermittelt wird: 
 
_________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Name der erklärenden Person (in Druckbuchstaben)  
 
__________________________________________ 
Unterschrift (Faksimile oder Scan)  
 
Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz „diese Erklärung ist nicht unterschrie-
ben“ ergänzt werden. 
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Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestent-
geltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche 

Aufträge in Baden-Württemberg 
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 

 
 
1. Mindestentgelte 

 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

 
(1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, seinen 
Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejeni-
gen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewäh-
ren, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine 
nach den §§ 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung für die betref-
fende Leistung verbindlich vorgegeben werden; 
 
(2) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 
Schiene seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags ein 
Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für 
diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffä-
higen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen Entgelt nach den 
tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für 
die Altersversorgung, entspricht, und während der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachzuvollzie-
hen; 
 
(3) für Leistungen,  
 
• deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils gel-

tenden Fassung unterfallen,  
• die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbe-

reich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßenge-
bundenen Personenverkehr umfasst werden, 

• die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen,  
 
seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags wenigstens ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben 
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des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG 
erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen 
handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen, einen 
Inklusionsbetrieb oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unter-
nehmen gemäß §§ 224 und 226 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) oder der Auftrag 
wird ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeits-
nehmern eines Nachtunternehmens ausgeführt; 
 
(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen 
Regelungen erfüllt sind, die für seine Beschäftigten jeweils günstigste Regelung 
anzuwenden. 

 
2. Nachunternehmen 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
 
(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen, 
 
(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die 
Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, 
 
(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Ver-
pflichtungserklärung oder Versicherung nach den §§ 3 und 4 LTMG dem Auf-
traggeber auf Verlangen vorzulegen,  
 
(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, 
dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. 

 
3.  Kontrolle 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
 

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen 
über die Abführung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unterneh-
men und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Ver-
träge zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des LTMG vorzulegen, 
 
(2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen, 
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(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 
LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen 
einräumen zu lassen, 
 
(4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vor-
gaben der §§ 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf 
Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung 
dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men vertraglich sicherzustellen. 

 
4. Sanktionen 
 

(1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtun-
gen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auf-
tragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe eins von Hundert, bei 
Verkehrsdienstleistungen bis zu einem von Hundert beträgt. Bei mehreren Ver-
stößen gegen das LTMG sowie gegen weitere Verpflichtungen dieses Vertrages 
ist die Vertragsstrafe der Höhe nach insgesamt auf fünf von Hundert des Auf-
tragswertes begrenzt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein 
von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunterneh-
men begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Be-
auftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte 
und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch 
nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann 
der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe be-
antragen. 
 
(2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG 
durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündi-
gung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den 
durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen.  
 
(3) Die Bestimmungen des § 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt. 
 
(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie der 
von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die 
Verpflichtungen des LTMG 
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 kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von ihren 
Auftragsvergaben ausschließen, 

 informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung. 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

10.10.2025 

Verfahren: 239-25-E11 - Neubeschaffung Außenanzeiger Variobahn

SKONTO

Skonto zugelassen Nein 

Zahlungsziel
(falls zugelassen)

  Tag(e)

Skonto __________  %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1 LED-Außenanzeiger EUR .........................

1.1 Frontanzeigen USt. [%]

19%

Menge

16,00

Einheit

Stück

  gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung
"LED-Außenanzeiger für Variobahnen".

Bestandteile sind jeweils mindestens die Außenanzeige inkl. aller zum
Einbau und vollständigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a.
Anschlusskabel, Schnittstelle zum Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil
und passende, fahrzeugspezifische Halterung).

Der Kaufpreis beinhaltet die Bereitstellung und Nutzung der
"Editor-Software" gemäß Leistungsbeschreibung Punkt 2.4.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stück

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2 Frontanzeigen (Optionale
Abnahmemenge)

Optionalposition

USt. [%]

19%

Menge

150,00

Einheit

Stück

  gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stück

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 1/6
98



"LED-Außenanzeiger für Variobahnen".

Bestandteile sind jeweils mindestens die Außenanzeige inkl. aller zum
Einbau und vollständigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a.
Anschlusskabel, Schnittstelle zum Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil
und passende, fahrzeugspezifische Halterung).

Der Kaufpreis beinhaltet die Bereitstellung und Nutzung der
"Editor-Software" gemäß Leistungsbeschreibung Punkt 2.4.

Die aufgeführte Stückzahl stellt eine Optionale Höchstmenge dar, welche
innerhalb der Vertragslaufzeit vom AG zu jedem Zeitpunkt in Losgrößen
von 3 - 10 Stück je Anzeige abgerufen werden kann. Eine
Abnahmeverpflichtung durch den AG für Optionsbestellungen ist daraus
nicht abzuleiten.

1.3 Seitenanzeigen USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

Stück

  gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung
"LED-Außenanzeiger für Variobahnen".

Bestandteile sind jeweils mindestens die Außenanzeige inkl. aller zum
Einbau und vollständigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a.
Anschlusskabel, Schnittstelle zum Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil
und passende, fahrzeugspezifische Halterung).

Der Kaufpreis beinhaltet die Bereitstellung und Nutzung der
"Editor-Software" gemäß Leistungsbeschreibung Punkt 2.4.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stück

Gesamtpreis [EUR]

................

1.4 Seitenanzeigen (Optionale
Abnahmemenge)

Optionalposition

USt. [%]

19%

Menge

300,00

Einheit

Stück

  gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung
"LED-Außenanzeiger für Variobahnen".

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stück

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 2/6
99



Bestandteile sind jeweils mindestens die Außenanzeige inkl. aller zum
Einbau und vollständigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a.
Anschlusskabel, Schnittstelle zum Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil
und passende, fahrzeugspezifische Halterung).

Der Kaufpreis beinhaltet die Bereitstellung und Nutzung der
"Editor-Software" gemäß Leistungsbeschreibung Punkt 2.4.

Die aufgeführte Stückzahl stellt eine Optionale Höchstmenge dar, welche
innerhalb der Vertragslaufzeit vom AG zu jedem Zeitpunkt in Losgrößen
von 3 - 10 Stück je Anzeige abgerufen werden kann. Eine
Abnahmeverpflichtung durch den AG für Optionsbestellungen ist daraus
nicht abzuleiten.

1.5 Heckanzeigen USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

Stück

  gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung
"LED-Außenanzeiger für Variobahnen".

Bestandteile sind jeweils mindestens die Außenanzeige inkl. aller zum
Einbau und vollständigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a.
Anschlusskabel, Schnittstelle zum Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil
und passende, fahrzeugspezifische Halterung).

Der Kaufpreis beinhaltet die Bereitstellung und Nutzung der
"Editor-Software" gemäß Leistungsbeschreibung Punkt 2.4.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stück

Gesamtpreis [EUR]

................

1.6 Heckanzeigen (Optionale
Abnahmemenge)

Optionalposition

USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

Stück

  gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung
"LED-Außenanzeiger für Variobahnen".

Bestandteile sind jeweils mindestens die Außenanzeige inkl. aller zum
Einbau und vollständigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stück

Gesamtpreis [EUR]

................
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Anschlusskabel, Schnittstelle zum Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil
und passende, fahrzeugspezifische Halterung).

Der Kaufpreis beinhaltet die Bereitstellung und Nutzung der
"Editor-Software" gemäß Leistungsbeschreibung Punkt 2.4.

Die aufgeführte Stückzahl stellt eine Optionale Höchstmenge dar, welche
innerhalb der Vertragslaufzeit vom AG zu jedem Zeitpunkt in Losgrößen
von 3 - 10 Stück je Anzeige abgerufen werden kann. Eine
Abnahmeverpflichtung durch den AG für Optionsbestellungen ist daraus
nicht abzuleiten.

2 Einmalige Projektkosten EUR .........................

2.1 Projektmanagement,
Konstruktion,
Softwarekonfiguration

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Leistungseinheit

  Die Preisposition beinhaltet einmalig anfallende Kosten für:
- Projektmanagement,
- Konstruktion,
- Softwarekonfiguration,
- sonstige Kosten im Rahmen der Projektumsetzung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Leistungseinheit

Gesamtpreis [EUR]

................

2.2 Dokumentation USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Leistungseinheit

  gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung
"LED-Außenanzeiger für Variobahnen"
Punkt 2.7 "Dokumentation".

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Leistungseinheit

Gesamtpreis [EUR]

................
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2.3 Probeeinbau
LED-Außenanzeiger USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

Leistungseinheit

  gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung
"LED-Außenanzeiger für Variobahnen"
Punkt 2.2 "Probeeinbau der LED-Außenanzeiger".

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Leistungseinheit

Gesamtpreis [EUR]

................

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto) ____________________

Nachlass
(netto) ____________________

Summe inkl. Nachlass
(netto) ____________________

Umsatzsteuer ____________________

Summe
(brutto) ____________________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

10.10.2025 

Verfahren: 239-25-E11 - Neubeschaffung Außenanzeiger Variobahn

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname Größe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

10.10.2025 

Verfahren: 239-25-E11 - Neubeschaffung Außenanzeiger Variobahn

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Eignungskriterien  

1.1 Allgemeine Angaben 
Gewichtung: 0,00%

1.1.1 Erklärung Insolvenz  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erkläre(n), dass für mein/unser Vermögen kein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist. (keine Weiterführung der
Geschäfte durch Insolvenzverwalter - § 22 InsO).

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.2 Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erkläre, daß ich meiner/wir unserer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung (Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) einschließlich der Unfallversicherung ordnungsgemäß
nachgekommen bin/sind.

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.3 Erklärung des Bieters  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklärung meinen/unseren Ausschluss
von weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat.

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.4 No-Spy-Erklärung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir rechtlich und tatsächlich in der Lage bin/sind, im Falle eines Zuschlages die dann im Vertrag
enthaltene Verpflichtung einzuhalten, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen Informationen, Geschäfts-
und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen
Zwecken zu verwerten. Insbesondere bestehen zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes keine Verpflichtungen, Dritten solche
Informationen zu offenbaren oder in anderer Weise zugänglich zu machen.
Dies gilt nicht, soweit hierfür gesetzliche Offenlegungspflichten bestehen (etwa gegenüber Stellen der Börsenaufsicht,
Regulierungsbehörden oder der Finanzverwaltung), es sei denn, solche Offenlegungspflichten bestehen gegenüber ausländischen
Sicherheitsbehörden. In Zweifelsfällen werde(n) ich/wir die Vergabestelle auf die gesetzliche(n) Offenlegungspflicht(en) im Rahmen
der Abgabe der vorstehenden Erklärung hinweisen.
Ich/wir werden die Vergabestelle - nach Zuschlag den Auftraggeber - sofort schriftlich benachrichtigen, wenn sich hierzu eine
Änderung ergibt. Dies gilt insbesondere, wenn für mich/uns eine Notwendigkeit oder Verpflichtung entsteht oder ich/wir eine solche
hätte(n) erkennen können, die mich/uns an der Einhaltung der beschriebenen Vertraulichkeit hindern könnte.
Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert ansehen würde oder die als vertraulich
gekennzeichnet sind; dies können auch solche Informationen sein, die während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion
bekannt werden.
Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden.
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die bereits rechtmäßig bekannt sind oder außerhalb des Vertrages
ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflich tung bekannt werden.

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 
Gewichtung: 0,00%
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1.2.1 Erklärung gem. §123 Abs. 1 GWB 
Gewichtung: 0,00%

1.2.1.1 Erklärung gem. §123 Abs. 1 GWB  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wurde eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bewerbers/des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft zuzurechnen ist,
rechtskräftig verurteilt oder wurde gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
rechtskräftig festgesetzt wegen einer Straftat nach:
- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer
Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),
- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der
Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu
verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,
- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),
- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte
richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen
Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
- den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des
Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),
- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im
Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder
- den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Förderung des
Menschenhandels).
Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Das
Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des
Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige
Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.1.2 Falls Erklärung gem. §123 Abs.1 GWB mit ja gegeben 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.1 GWB mit ja beantwortet wurde:
Sind mehr als fünf Jahre ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung vergangen?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.1.3 Falls Erklärung gem. §123 Abs.1 GWB mit ja gegeben 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.1 GWB mit ja beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung weniger als
fünf Jahre vergangen sind:
Soll aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss abgesehen werden, weil in einer Anlage Gründe dargelegt werden, die
dieses Vorgehen rechtfertigen würden, u.a. die Einleitung geeigneter Selbstreinigungsmaßnahmen gem. §125 GWB?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.2 Erklärung gem. §123 Abs. 4 GWB 
Gewichtung: 0,00%

1.2.2.1 Erklärung gem. §123 Abs. 4 GWB  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist das Unternehmen seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nicht
nachgekommen und wurde dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt
oder kann dies durch den öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.2.2 Falls Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit ja gegeben 

Ausschlusskriterium
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Falls die Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit ja beantwortet wurde:
Sind mehr als fünf Jahre ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung vergangen?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.2.3 Falls Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit ja gegeben 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit ja beantwortet wurde:
Ist das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung
der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.2.4 Falls Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit ja gegeben 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §123 Abs.4 GWB mit ja beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung weniger als
fünf Jahre vergangen sind und das Unternehmen seinen Verpflichtungen noch nicht nachgekommen ist:
Soll aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss abgesehen werden, weil in einer Anlage Gründe dargelegt werden, die
dieses Vorgehen rechtfertigen würden, u.a. die Einleitung geeigneter Selbstreinigungsmaßnahmen gem. §125 GWB?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.3 Erklärung gem. §124 Abs. 1 GWB 
Gewichtung: 0,00%

1.2.3.1 Erklärung gem. §124 Abs. 1 GWB  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Befindet sich das Unternehmen in einer der folgenden Situationen?

- Das Unternehmen hat bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen,

- das Unternehmen ist zahlungsunfähig, über das Vermögen des Unternehmens ist ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares
Verfahren beantragt oder eröffnet worden, die Eröffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das
Unternehmen befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tätigkeit eingestellt,

- das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen, durch die die
Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; das Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese
Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der
Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung,

- es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat,
die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

- es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer
für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der
durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens
einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen als einen
Ausschluss beseitigt werden,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu
Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen oder
Auskünfte zurückgehalten oder ist nicht in der Lage, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen
oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen
könnte, oder das Unternehmen hat fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt, die die Vergabeentscheidung
des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder hat versucht, solche Informationen zu übermitteln.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

Kriterienkatalog - 3/7
106



1.2.3.2 Falls Erklärung gem. §124 Abs.1 GWB mit ja gegeben 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §124 Abs.1 GWB mit ja beantwortet wurde:
Sind mehr als drei Jahre ab dem Tag des betreffenden Ereignis vergangen?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.3.3 Falls Erklärung gem. §124 Abs.1 GWB mit ja gegeben 

Ausschlusskriterium

Falls die Erklärung gem. §124 Abs.1 GWB mit ja beantwortet wurde und seit dem Tag des betreffenden Ereignis weniger als drei
Jahre vergangen sind:
Soll aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss abgesehen werden, weil in einer Anlage Gründe dargelegt werden, die
dieses Vorgehen rechtfertigen würden, u.a. die Einleitung geeigneter Selbstreinigungsmaßnahmen gem. §125 GWB?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.4 Erklärung gem. §124 Abs. 2 GWB 
Gewichtung: 0,00%

1.2.4.1 Zu §19 MiLoG (Mindestlohngesetz)  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Liegt ein Ausschlussgrund nach § 19 MiLoG vor?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.4.2 Zu §98c AuftenthG (Aufenthaltsgesetz)  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Liegt ein Ausschlussgrund nach § 98c AuftenthG vor?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.4.3 Zu §21 AEntG (Arbeitnehmer-Entsendeges etz)  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Liegt ein Ausschlussgrund nach §21 AEntG vor?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.4.4 Zu § 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekämpfung )  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Liegt ein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vor?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2.5 Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten 
Gewichtung: 0,00%

1.2.5.1 Erklärung zum wettbewerbskonformen Verhalten  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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Hat das Unternehmen sowie die jeweiligen geschäftsführenden Personen in Bezug auf das vorliegende Verfahren keine
unzulässige, wettbewerbsbeschränkende Abrede getroffen oder in sonstiger Weise nicht wettbewerbswidrig oder unlauter
gehandelt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.3 Erklärungen zu Nachweisen 
Gewichtung: 0,00%

1.3.1 Handelsregisterauszug 
Gewichtung: 0,00%

1.3.1.1 Handelsregisterauszug  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist Ihr Unternehmen im Handelsregister eingetragen?

Hinweis: Sofern Ihr Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen ist (z.?B. bei Einzelunternehmern), erfolgt eine gesonderte
Aufklärung. Bitte halten Sie eine Begründung bereit, warum keine Eintragungspflicht besteht.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.3.1.2 Falls Sie im Handelsregister eingetragen sind: 

Ausschlusskriterium

Ist ein Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) beigefügt?**

Hinweis: Wenn kein Auszug beigefügt wurde, ist ein Nachweis über die Beantragung beizulegen. Der Auszug ist nach Erhalt
unaufgefordert über die Nachrichtenfunktion nachzureichen.

Fehlerhafte Nachweise führen zum Ausschluss.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.3.2 Versicherungspolice 
Gewichtung: 0,00%

1.3.2.1 Versicherungspflicht  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter bestätigt, dass er über eine bestehende und gültige Berufs- und Betriebshaftpflichtversic herung verfügt.
Bitte legen Sie einen Nachweis über die bestehende Versicherung bei.

Die Versicherung muss folgende Deckungssummen beinhalten:

• € 3 Mio. für Sach- und Vermögensschäden
• € 3 Mio. für Personenschäden

Nachzuweisen ist dies durch eine gültige Versicherungspolice, die die entsprechenden Deckungssummen für den Auftragsfall
bestätigt.
Bitte beachten Sie: Ein Hinweis auf der Versicherungspolice, dass sich die Versicherung automatisch verlängert, wird nicht
akzeptiert.
Es muss eine aktuelle Fassung der Versicherungspolice vorgelegt werden.

Ist die Versicherungspolice zum Nachweis der zur Versicherungspflicht als Anlage beigefügt?

Fehlerhafte Nachweise führen zum Ausschluss.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.3.2.2 Wenn Eigenerklärung Versicherungspflicht mit nein  

Ausschlusskriterium

Der Bieter verpflichtet sich mit dieser Erklärung, im Falle der Auftragserteilung, für den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung
folgende Versicherungen abzuschließen:

Die Versicherung muss folgende Deckungssummen beinhalten:

• € 3 Mio. für Sach- und Vermögensschäden
• € 3 Mio. für Personenschäden
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Nachzuweisen ist dies durch Vorlage einer schriftlichen Erklärung seiner Versicherung, dass eine entsprechende Versicherung im
Auftragsfalle abgeschlossen wird.

Ist die Versicherungspolice oder eine Bereitschaftserklärung des Versicherers zur Versicherungspflicht als Anlage beigefügt?

Fehlerhafte Nachweise führen zum Ausschluss.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.4 Verpflichtungserklärung zu qualifizierten Nachunternehmen 
Gewichtung: 0,00%

1.4.1 Erklärung für qualifizierte Nachunternehmer  

Sofern der Bewerber zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitäten eines anderen Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in
Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer)
benennen und angeben, wofür er die Kapazitäten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will. Entsprechende
Nachweise sind für den qualifizierten Nachunternehmer in dem Umfang vorzulegen, wie sie für den Bewerber vorzulegen wären.
Außerdem muss der Bewerber durch Vorlage einer Verpflichtungserklärung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen,
dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Nachunternehmer, die der Bewerber für
die Auftragsausführung einsetzen will, deren Kapazitäten er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will,
müssen in diesem Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Hierzu werden entsprechende Forblätter zur Verfügung gestellt.

1.4.2 Erklärung für qualifizierte Nachunternehmer   [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Nimmt das Unternehmen zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitäten eines anderen Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer)
in Anspruch (Eignungsleihe) und wurden entsprechende ausgefüllte Formblätter als Anlage bereitgestellt?

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.5 Erklärungen zur Technischen Leistungsfähigkeit 
Gewichtung: 0,00%

1.5.1 Bestätigung technische Umsetzbarkeit  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter bestätigt hiermit, dass die Leistungen gemäß den nachfolgenden Vorschriften ausführt werden und eine entsprechende
unterschriebene Bescheinigung hierüber dem Angebot beilegt wird:

DIN EN 50155:2022-06: Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Elektronische Betriebsmittel

DIN EN 50121-3-2:2017-11: Bahnanwendungen – Elektromagnetische Verträglichkeit - Teil 3-2: Bahnfahrzeuge - Geräte

DIN EN 50343:2014-09: Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Regeln für die Installation von elektrischen Leitungen

DIN EN 45545-1:2013-08: Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 1: Allgemeine Regeln

DIN EN 45545-2:2023-12: Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten
von Materialien und Komponenten

Materialien sind nach Gefährdungsstufe HL2 herzustellen

DIN EN 61373:2011-04: Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken,
Kategorie 1 Klasse A

VDV 300 - Integriertes Bordinformationssystem (IBIS)

VDV 301 - Internetprotokoll basiertes integriertes Bordinformationssystem IBIS-IP (inkl. aller zugehörigen Teilschriften der VDV 301)

Eine Nichtbeantwortung der Frage oder die Vorlage fehlerhafter Unterlagen im Falle einer Nachforderung kann zum Ausschluss
führen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.6 Erklärung erforderliche finanzielle und wirtschaftliche Kapazitäten  
Gewichtung: 0,00%

1.6.1 Erklärung erforderliche Kapazitäten  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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Der Bieter/die Bietergemeinschaft erklärt, dass er über die erforderlichen finanziellen und wirtschaftlichen Kapazitäten verfügt, um
seinen laufenden finanziellen Verpflichtungen (auch) aus diesem Auftrag ordnungsgemäß nachzukommen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.7 KMU 
Gewichtung: 0,00%

1.7.1 Kleines oder mittleres Unternehmen  [Mussangabe]

Bitte geben Sie Ihre Unternehmensgröße an.
Die Einordnung bezieht sich auf die Definition des Statistischen Bundesamt.
Es gelten folgende Grenzen:

Kleinstunternehmen bis 9 tätige Personen und bis 2 Mio. EUR Jahresumsatz
Kleines Unternehmen bis 49 tätige Personen und bis 10 Mio. EUR Jahresumsatz
Mittleres Unternehmen bis 249 tätige Personen und bis 50 Mio. EUR Jahresumsatz
Großunternehmen über 249 tätige Personen oder über 50 Mio. EUR Jahresumsatz

(Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der
Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.)

Ich bin/Wir sind ein ____________.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Kleinstunternehmen  (0)
[    ]  Kleines Unternehmen  (0)
[    ]  Mittleres Unternehmen  (0)
[    ]  Großunternehmen  (0)

Nur eine Antwort wählbar
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